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Sechstes Gesetz 
zur Änderung des Thüringer Gesetzes über Spielbank und Online-Casino 

Vom 22. September 2025

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Thüringer Gesetz über Spielbank und Online-Casino 
in der Fassung vom 15. April 2004 (GVBl. S. 473), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. März 2022 (GVBl. S. 147), 
wird wie folgt geändert:

1.	 Nach § 3a wird folgender § 3b eingefügt:

„§ 3b 
Ausgleichsabgabe

(1) Sofern für ein abgelaufenes Kalenderjahr die Sum-
me der Steuerlast aus der Spielbankabgabe nach § 3 
und der weiteren Leistung nach § 3a niedriger ist als 
eine fiktive Steuerlast bei Nichtanwendung der Steu-
erbefreiungen für Spielbanken nach Bundesrecht und 
nach § 7 (fiktive Vergleichsberechnung), ist der Diffe-
renzbetrag als Ausgleichsabgabe zu entrichten.

(2) Bei der fiktiven Vergleichsberechnung nach Ab-
satz 1 bleibt die Steuerlast nach den §§ 3 und 3a au-
ßer Ansatz. Es sind die für den Spielbankunternehmer 
geltenden ertragsteuerlichen Vorschriften sowie die im 
Ermittlungszeitraum geltende Vergnügungsteuersat-

zung der Gemeinde, in der sich die Spielbank befin-
det (Spielbankgemeinde), anzuwenden. 

(3) Das für Finanzen zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmun-
gen über das Verfahren zur Festsetzung und Erhebung 
der Ausgleichsabgabe und die mit der Ausgleichsab-
gabe verbundenen abgabenrechtlichen Pflichten des 
Spielbankunternehmers zu regeln.“

2.	 In § 4a werden nach dem Wort „Leistung“ ein Komma 
und die Worte „der Ausgleichsabgabe“ eingefügt.

3.	 In § 6 Abs. 1 Halbsatz 1 und Abs. 2 Satz 1 werden je-
weils nach dem Wort „Leistung“ ein Komma und die 
Worte „die Ausgleichsabgabe“ eingefügt.

4.	 In § 8 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „Gemeinde, in 
der sich eine Spielbank befindet (Spielbankgemein-
de),“ durch das Wort „Spielbankgemeinde“ ersetzt.

5.	 In § 11 Abs. 1 wird die Verweisung „§ 3a“ durch die Ver-
weisung „§ 2a“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2025 in Kraft.

Erfurt, den  22. September 2025 
Der Präsident des Landtags 

Dr. Thadäus König



192	 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Thüringer Gesetz 
zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens 

über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 
Vom 22. September 2025

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Dem am 2. Dezember 2024 in Erfurt vom Freistaat Thü-
ringen unterzeichneten Abkommen zur Änderung des Ab-
kommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheits-
technik zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem 
Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Branden-
burg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und Han-
sestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land 
Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-

Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat 
Thüringen wird zugestimmt. Das Abkommen wird nach-
stehend veröffentlicht.

§ 2

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Abkommen zur Änderung des Ab-
kommens über die Zentralstelle der Länder für Sicherheits-
technik nach seinem § 3 Satz 1 in Kraft tritt, wird vom Prä-
sidenten des Landtags im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für den Freistaat Thüringen bekannt gemacht.

Erfurt, den 22. September 2025 
Der Präsident des Landtags 

Dr. Thadäus König

 Abkommen 
 zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder  

für Sicherheitstechnik

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein, 
der Freistaat Thüringen

- nachstehend „Länder” genannt -

schließen, vorbehaltlich der etwa erforderlichen Zustim-
mung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, nachstehen-
des Abkommen zur Änderung des Abkommens über die. 
Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik:

§ 1 
Änderung 

des Abkommens über die Zentralstelle der Länder 
für Sicherheitstechnik

Das Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Si-
cherheitstechnik vom 16. Dezember 1993, das zuletzt 
durch Abkommen vom 20. Juli 2015 geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	 Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

“(1) 1Die Tätigkeit der ZLS hat zum Ziel, im Rahmen
1.	 des allgemeinen Produktsicherheitsrechts und 

des besonderen Produktsicherheitsrechts in 
den folgenden Bereichen:
a)	 Aerosolpackungen,
b)	 umweltbelastende Geräuschemissionen von 

zur Verwendung im Freien vorgesehenen 
Geräten und Maschinen,

c)	 Maschinen,
d)	 Spielzeug,
e)	 Sportboote und Wassermotorräder,
f)	 einfache Druckbehälter,
g)	 Geräte und Schutzsysteme zur bestim-

mungsgemäßen Verwendung in explosions-
gefährdeten Bereichen,

h)	 Bereitstellung elektrischer Betriebsmit-
tel zur Verwendung innerhalb bestimmter 
Spannungsgrenzen auf dem Markt,

i)	 Aufzüge und Sicherheitsbauteile für Aufzü-
ge,

j)	 Druckgeräte,
k)	 persönliche Schutzausrüstungen und
l)	 Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brenn-

stoffe,
2.	 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes und der 

auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverord-
nungen,

3.	 des Sprengstoffrechts,
4.	 der Abkommen der Europäischen Gemeinschaft 

oder der Europäischen Union mit Drittstaaten 
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über die gegenseitige Anerkennung von Kon-
formitätsbewertungen,

5.	 des Gesetzes über überwachungsbedürftige 
Anlagen und der auf diesem Gesetz beruhen-
den Rechtsverordnungen sowie

6.	 der Rohrfernleitungsverordnung,
in der jeweils gültigen Fassung, den in der Bundes-
republik Deutschland erreichten Stand der Produkt- 
und Anlagensicherheit sowie des Arbeitsschutzes 
zu halten und zu verbessern, auch im Hinblick auf 
den sicheren Transport gefährlicher Güter. 2Die Tä-
tigkeit der ZLS im Rahmen der Abkommen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft oder der Europäischen 
Union mit Drittstaaten über die gegenseitige Aner-
kennung von Konformitätsbewertungen hat darü-
ber hinaus zum Ziel, inländischen Prüf- und Zerti-
fizierungsstellen die Möglichkeit zu eröffnen, nach 
dem Recht der Drittstaaten zu prüfen.”

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

“(2) 1Die ZLS vollzieht die Aufgaben der Länder im 
Bereich der Befugniserteilung, Anerkennung, Zu-
lassung, Notifizierung und Benennung sowie der 
Überwachung und Aufsicht von
1.	 Konformitätsbewertungsstellen und GS-Stel-

len nach dem Produktsicherheitsrecht, soweit 
die unter Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genann-
ten Bereiche betroffen sind,

2.	 benannten Stellen nach dem Sprengstoffrecht,
3.	 benannten Stellen und zugelassenen Prüfstel-

len nach der Ortsbewegliche Druckgeräte-Ver-
ordnung,

4.	 Prüfstellen für Rohrfernleitungsanlagen nach 
der Rohrfernleitungsverordnung sowie

5.	 Prüfstellen als zugelassene Überwachungsstel-
len nach dem Gesetz über überwachungsbe-
dürftige Anlagen sowie der auf diesem Gesetz 
beruhenden Rechtsverordnungen.

2Der ZLS obliegen hierbei insbesondere auch fol-
gende Aufgaben:
1.	 Erarbeitung von Anforderungen, die an die in 

Satz 1 genannten Stellen zu stellen sind,
2.	 Erstellung von Gutachten auf Antrag im Einzel-

fall,
3.	 Erarbeitung von Leitlinien für die Anforderun-

gen sowie Anerkennung von Regelwerken, die 
bei der Prüfung, Inspektion und Zertifizierung 
zu beachten sind.”

c)	 In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Gemein-
schaft” die Wörter „oder der Europäischen Union” 
eingefügt.

d)	 Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

“(4) 1Die ZLS vollzieht die koordinierenden Aufga-
ben der Marktüberwachungsbehörden der Länder 
insbesondere im Sinne von Artikel 13, Artikel 30, 
Artikel 32, Artikel 34 und Artikel 35 der Verordnung 
(EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüber-
wachung und die Konformität von Produkten so-

wie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und 
der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 
305/2011 (ABI. L 169 vom 25.06.2019, S. 1) im Rah-
men der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 ge-
nannten Bereiche. 2Der ZLS obliegen hierbei ins-
besondere folgende Aufgaben:
1.	 zentraler Ansprechpartner für oberste Markt-

überwachungsbehörden anderer Mitgliedstaa-
ten,

2.	 zentraler Ansprechpartner für die Generalzolldi-
rektion für alle Fragen der Marktüberwachung,

3.	 Bereitstellung der für die Marktüberwachung er-
forderlichen Normen,

4.	 Koordinierung von formellen Einwänden der 
Länder gegen harmonisierte Normen,

5.	 Ansprechpartner für die Produktinfostellen der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung,

6.	 Koordinierung der Geräteuntersuchungsstellen 
der Länder und Geschäftsstelle des Arbeitskrei-
ses der Geräteuntersuchungsstellen der Län-
der,

7.	 Koordinierung und Unterstützung der Markt-
überwachung bei der Überwachung des On-
line-Handels,

8.	 Erarbeitung von Marktüberwachungsaufträgen 
aufgrund von RAPEX/Safety-Gate-Meldungen 
oder sonstigen Informationen,

9.	 Unterstützung der Marktüberwachungsbehör-
den der Länder bei Vollzugs- und Amtshilfefra-
gen,

10.	Koordinierung von organisatorischen ICSMS-
Anfragen und technische Unterstützung für die 
Marktüberwachungsbehörden der Länder.”

e)	 In Absatz 5 werden nach dem Wort „vollzieht” die 
Wörter „in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 
genannten Bereichen” eingefügt und die Wörter „im 
Sinne von § 26 Abs. 2 des Produktsicherheitsgeset-
zes” werden durch die Wörter „nach Artikel 16 Ab-
satz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 2019/1020, § 8 
Absatz 2 des Marktüberwachungsgesetzes in Ver-
bindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung 
(EU) 2019/1020 und nach den diesen Vorschriften 
vorgehenden Regelungen der in Anhang I der Ver-
ordnung (EU) 2019/1020 angeführten Harmonisie-
rungsrechtsvorschriften, jeweils” ersetzt.

f)	 In Absatz 6 werden nach dem Wort „vollzieht” die 
Wörter „in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 
Nummer 3 genannten Bereichen” eingefügt und 
die Wörter „im Sinne von § 26 Abs. 2 des Produkt-
sicherheitsgesetzes” werden durch die Wörter 
„nach Artikel 16 Absatz 1 bis 6 der Verordnung (EU) 
2019/1020, § 8 Absatz 2 des Marktüberwachungs-
gesetzes in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 bis 6 
der Verordnung (EU) 2019/1020 und nach den die-
sen Vorschriften vorgehenden Regelungen der in 
Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 angeführ-
ten Harmonisierungsvorschriften, jeweils” ersetzt.

g)	 Absatz 7 wird wie folgt geändert:
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aa)	In Satz 1 werden die Wörter „vom Bundesrat 
benannten EG Richtlinienvertreter” durch die 
Wörter „Beauftragten des Bundesrates in Be-
ratungsgremien der EU (Richtlinienvertreter) 
in den in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 3 ge-
nannten Bereichen” ersetzt.

bb)	In Satz 2 werden nach dem Wort „Richtlinien” 
die Wörter „und Verordnungen der Europäi-
schen Gemeinschaft oder der Europäischen 
Union” eingefügt.

h)	 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:

“(8) Die Länder werden ermächtigt, durch Verwal-
tungsabkommen mit einstimmiger Zustimmung des 
Beirates der ZLS weitere, nicht hoheitliche Aufga-
ben in den in Absatz 1 genannten Bereichen zu 
übertragen.”

2.	 Artikel 3 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Beirat” 
die Wörter „gemäß Artikel 4 Absatz 6” eingefügt und 
die Wörter „ab dem Haushalt 1993” gestrichen.

b)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

“(3) Die Länderanteile werden gemäß dem jeweils 
gültigen Königsteiner Schlüssel errechnet.”

c)	 In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Juni” durch das 
Wort „September” ersetzt.

d)	 Absatz 5 wird aufgehoben.

3.	 Artikel 4 wird wie folgt gefasst:

„Artikel 4  
Beirat

(1) Zur Beratung der ZLS sowie als Instrument zur Mit-
wirkung der Länder wird ein Beirat eingerichtet.

(2) Jedes Land benennt ein ordentliches Mitglied sowie 
eine Stellvertretung und entsendet das Mitglied oder 
die Stellvertretung in den Beirat.

(3) 1Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Die 
Geschäftsordnung und deren Änderung sind mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Länder zu beschließen.

(4) 1Der Beirat ist über die Tätigkeit der ZLS zu infor-
mieren. 2Zu diesem Zweck erstellt die ZLS spätestens 
bis zum 31. März des laufenden Jahres einen Jahres-
bericht über das Vorjahr. 3Auf Verlangen des Beirats 
oder eines seiner Mitglieder sind dem Beirat oder dem 
einzelnen Beiratsmitglied Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen oder Akteneinsicht zu gewähren.

(5) 1Der Beirat erarbeitet Richtlinien für die Tätigkeit 
der ZLS. 2Die ZLS legt diese Richtlinien ihrer Tätig-
keit zugrunde.

(6) 1Der Beirat berät den von der ZLS erstellten Haus-
haltsentwurf vor und gibt eine Empfehlung ab. 2Zur 
Weitergabe an die Finanzminister und -senatoren der 
Länder ist eine einstimmige Empfehlung notwendig.

(7) 1Jedes Land hat eine Stimme. 2Der Beirat ist be-
schlussfähig, wenn in der Sitzung mindestens die Hälf-
te der Länder durch ein ordentliches Mitglied oder die 
Stellvertretung vertreten ist.  3Der Beirat fasst seine Be-
schlüsse mit der Mehrheit von zwei Dritteln aller an-
wesenden Länder, wenn in diesem Abkommen nichts 
Anderes geregelt ist.

(8) Die Bundesministerien haben ein Gast- und Re-
derecht, soweit sie in fachspezifischen Belangen be-
rührt sind.

(9) Eine schriftliche Beschlussfassung durch sämtliche 
Länder ist möglich, wenn nicht mehr als drei Länder wi-
dersprechen; Absatz 7 Satz 1 und 3 gilt entsprechend.

(10) 1Der Beirat wählt aus seiner Mitte ein Mitglied, 
das für die Dauer von zwei Jahren den Vorsitz führt. 
2Ebenfalls durch Wahl wird eine Person bestimmt, die 
die Stellvertretung wahrnimmt.

(11) 1Der Beirat tritt mindestens einmal jährlich zu einer 
ordentlichen Sitzung zusammen. 2Auf Antrag von min-
destens drei Ländern muss er zu einer außerordentli-
chen Sitzung zusammentreten. 3Das vorsitzführende 
Mitglied beruft die Sitzungen ein und leitet sie; die Ta-
gesordnung wird von ihm aufgestellt.”

4.	 In Artikel 6 Absatz 2 Satz 2 werden das Komma und 
die Wörter „erstmals zum 31. Dezember 1995” gestri-
chen.

§ 2 
Weitere Änderung des Abkommens über die  

Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik

Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Abkommens über die Zent-
ralstelle der Länder für Sicherheitstechnik vom 16. Dezem-
ber 1993, das zuletzt durch § 1 dieses Abkommens geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

„4.	Prüfstellen für Tanks nach der Gefahrgutverord-
nung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt,”.

2.	 Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden die Nummern 
5 und 6.

§ 3 
Inkrafttreten

1Dieses Abkommen tritt am Tag nach der letzten Verkün-
dung in den Ländern in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt 
§ 2 am 1. Januar 2026 in Kraft.
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Für das Land Baden-Württemberg 
Stuttgart, den 13.11.2024 
Thekla Walker

Für den Freistaat Bayern 
München, den 19.11.2024 
Thorsten Glauber

Für das Land Berlin 
Berlin, den 26.03.2025 
Kai Wegner

Für das Land Brandenburg 
Potsdam, den 12.11.2024 
Ursula Nonnemacher

Für die Freie Hansestadt Bremen 
Bremen, den 04.11.2024 
Claudia Bernhard

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 
Hamburg, den 03.12.2024 
Anna Gallina

Für das Land Hessen 
Wiesbaden, den 28.08.2024 
Heike Hofmann

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
Schwerin, den 17.12.2024 
Stefanie Drese

Für das Land Niedersachsen 
Hannover, den 09.10.2024 
Dr. Andreas Philippi

Für das Land Nordrhein-Westfalen 
Düsseldorf, den 12.05.2025 
Karl-Josef Laumann

Für das Land Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 29.10.2024 
Katrin Eder

Für das Saarland 
Saarbrücken, den 05.11.2024 
Dr. Magnus Jung

Für den Freistaat Sachsen 
Dresden, den 22.01.2025 
Michael Kretschmer

Für das Land Sachsen-Anhalt 
Magdeburg, den 23.12.2024 
Petra Grimm-Benne

Für das Land Schleswig-Holstein 
Kiel, den 13.11.2024 
Aminata Toure

Für den Freistaat Thüringen 
Erfurt, den 02.12.2024 
Heike Werner
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Sechste Verordnung  
zur Änderung der Thüringer Verordnung zur Übertragung von  

Ermächtigungen und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechts  
Vom 2. September 2025

Aufgrund des § 6 Abs. 9 Satz 2 des Straßenverkehrsge-
setzes in der Fassung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 
919), zuletzt geändert durch Artikel 70 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), in Verbindung 
mit § 5 Abs. 4 und § 10 Abs. 3 der Straßenverkehr-Trans-
portbegleitungsverordnung vom 28. August 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 236),
des § 70 Abs. 5 Satz 1 der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung vom 26. April 2012 (BGBl. I S. 679), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juni 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 191),
des § 3 Abs. 1a Satz 1 und 2 Halbsatz 1 sowie des § 88 
Abs. 1a Satz 1 und 2 Halbsatz 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 
2. Juli 2024 (GVBl. S. 277), und
des § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Verkündungs-
gesetzes vom 30. Januar 1991 (GBl. S. 2) 
verordnet die Landesregierung: 

Artikel 1 

Die Thüringer Verordnung zur Übertragung von Ermächti-
gungen und über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Stra-
ßenverkehrsrechts vom 13. Februar 2007 (GVBl. S. 11), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. April 2023 
(GVBl. S. 176), wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Zuständige Behörde nach § 1i Abs. 2 Satz 3 und 
§ 41 Abs. 5 Satz 2 StVG ist das Landesverwaltungs-
amt.“ 

2.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	Die Buchstaben a und b werden aufgehoben.

bb)	Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe a 
und erhält folgende Fassung:

„a)	für die Genehmigung von Ausnahmen nach 
§ 70 Abs. 1 Nr. 2 StVZO, ausgenommen für 
Dienstfahrzeuge der Polizei, bei denen sich 
die Zuständigkeit nach § 68 Abs. 3 Satz 1 
StVZO bestimmt,“

cc)	Der bisherige Buchstabe d wird Buchstabe b 
und die Verweisung „Anlage VIII Nr. 4.1 Satz 2 
und 3 zur Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung“ wird durch die Verweisung „Anlage VIII 
Nr. 4.1 Satz 2 zur Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung“ ersetzt.

dd)	Der bisherige Buchstabe e wird Buchstabe c. 

ee)	Der bisherige Buchstabe f wird Buchstabe d und 
das Komma wird durch das Wort „und“ ersetzt.

ff)	 Der bisherige Buchstabe g wird Buchstabe e 
und das Komma am Ende wird durch einen 
Punkt ersetzt.

gg)	Die Buchstaben h und i werden aufgehoben. 

b)	 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Ausgenommen von der Zuständigkeit nach Satz 1 
ist die Zuständigkeit für Dienstfahrzeuge der Polizei, 
die sich nach § 68 Abs. 3 Satz 1 StVZO bestimmt.“

c) 	 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	In Nummer 1 wird die Verweisung „Anlage VIII 
Nr. 4.3 zur Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung“ durch die Verweisung „Anlage VIII Nr. 4.2 
zur Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung“ er-
setzt.   

bb)	In Nummer 4 wird das Komma durch das Wort 
„und“ ersetzt.

cc)	In Nummer  5 wird das Wort „und“ am Ende 
durch einen Punkt ersetzt.

dd)	Nummer 6 wird aufgehoben. 

3.	 § 10 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:

„(2) Das Landesverwaltungsamt ist zuständige 
Stelle
1.	 für die Anordnung von Übermittlungssper-

ren nach § 71 Abs. 1 Satz 1 der Fahrzeug-Zu-
lassungsverordnung (FZV) vom 20. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 199, S. 2) in der jeweils gel-
tenden Fassung,

2.	 für die Erteilung der Zustimmung nach §  75 
Abs. 4 Satz 1 FZV und

3.	 für die Genehmigung von Ausnahmen nach § 76 
Abs. 1 FZV.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für Dienstfahrzeuge der Poli-
zei. Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Dienstfahrzeuge der 
Polizei, soweit es sich um Ausnahmen von §  6 
Abs. 1 und 4 Satz 1, den §§ 9 und 12 Abs. 3 Satz 1 
und 2 und § 15 Abs. 4 FZV im Zusammenhang mit 
Tarn- und Wechselkennzeichen handelt. Die Zu-
ständigkeit in den Fällen der Sätze 2 und 3 bestimmt 
sich nach § 75 Abs. 6 Satz 1 FZV. 

(3) Zuständige untere Verwaltungsbehörde nach 
§ 75 Abs. 1 FZV sind die Landkreise und kreisfrei-



	 Nr. 12 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 10. Oktober 2025	     197

en Städte jeweils im übertragenen Wirkungskreis. 
Ausgenommen von der Zuständigkeit nach Satz 1 
ist die Zuständigkeit für Dienstfahrzeuge der Poli-
zei, die sich nach § 75 Abs. 6 Satz 1 FZV bestimmt.“

b)	 In Absatz 4 wird die Verweisung „§ 48 FZV“ durch 
die Verweisung „§ 77 FZV“ ersetzt. 

4.	 Nach § 11 werden die folgenden neuen §§ 12 und 13 
eingefügt:

„§ 12 
Zuständigkeiten und Übertragung von  

Ermächtigungen nach der Straßenverkehr- 
Transportbegleitungsverordnung

(1) Das Landesverwaltungsamt ist zuständige Behörde
1.	 für die Übertragung der Anordnungsbefugnis nach 

§  2 Abs. 1 der Straßenverkehr-Transportbeglei-
tungsverordnung (StTbV) vom 28. August 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 236) in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie für die Rücknahme und den Widerruf 
einer Übertragung der Anordnungsbefugnis nach 
§ 11 Satz 1 und § 12 Satz 1 und 2 StTbV, 

2.	 für die Anerkennung von Ausbildungsstätten nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 StTbV,

3.	 für die Ausstellung des Ausweises nach § 7 Abs. 4 
Satz 1 StTbV,

4.	 für länderübergreifende Informationen nach §  9  
StTbV und

5.	 für die Überprüfung und Beaufsichtigung der Trans-
portbegleitungsunternehmen sowie der einge-
setzten Transportbegleiter nach § 10 Abs. 1 und 2  
StTbV.

(2) Die Ermächtigungen der Landesregierung nach § 5 
Abs. 4 und § 10 Abs. 3 StTbV zum Erlass einer Rechts-
verordnung werden auf das für Straßenverkehr zustän-
dige Ministerium übertragen.“

§ 13 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verord-
nung gelten jeweils für alle Geschlechter.“

5.	 Der bisherige § 12 wird § 14.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Erfurt, den 2. September 2025

Die Landesregierung 

Der Ministerpräsident	 Der Minister für Digitales und 	
	 Infrastruktur

Voigt	 Steffen Schütz
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Erste Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten  

auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes 
Vom 16. September 2025*)

Aufgrund des § 139b Abs. 1 und des § 155 Abs. 2 der 
Gewerbeordnung in der Fassung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438),
des § 4 Abs. 1 des Fahrpersonalgesetzes in der Fassung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 640), zuletzt geändert 
durch Artikel 19 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 56),
des § 36 Abs. 1 Satz 1 des Sprengstoffgesetzes in der 
Fassung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3518), zu-
letzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 25. Ok-
tober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 332),
des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234),
des § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Verkündungs-
gesetzes vom 30. Januar 1991 (GBl. S. 2),
des § 3 Abs. 1a Satz 1 und 2 Halbsatz 1 sowie des § 88 
Abs. 1a Satz 1 und 2 Halbsatz 1 der Thüringer Kommu-
nalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003 (GVBl. 
S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 
2. Juli 2024 (GVBl. S. 277),
des § 13 Abs.  1 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes 
vom 24. November 2006 (GVBl. S. 541), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17. Februar 2022 (GVBl. S. 91), und
des § 11 Nr. 1 und 2 Buchst. b des Thüringer ES-Errich-
tungsgesetzes vom 8.  Juli 2009 (GVBl. S. 592), zuletzt 
geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 
(GVBl. S. 277),
verordnet die Landesregierung sowie
aufgrund des § 17 Abs. 2 Satz 1 des Mutterschutzgeset-
zes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228), geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 59),
des § 18 Abs. 1 Satz 5 des Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetzes in der Fassung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I 
S. 33), zuletzt geändert durch Artikel 43 des Gesetzes vom 
2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387),
des § 5 Abs. 2 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) 
vom 28. Mai 2008 (BGBl.  I S. 874 -896-), zuletzt geän-
dert durch Artikel 68 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323),
des § 2 Abs. 3 des Familienpflegezeitgesetzes vom 6. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2564), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 69 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 323), in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Satz 1 PflegeZG und
des § 3 Abs. 2 Satz 1, des § 6 Satz 2, des § 7, des § 9 
Abs.  2 und 3 Satz 2, des § 10 Satz 2, des § 19 Abs.  3 
Satz 3, des § 24 Satz 1 und 2, des § 25 Satz 1, der §§ 26 
und  30 des Heimarbeitsgesetzes vom 14.   März 1951 
(BGBl.  I S.  191), zuletzt geändert durch Artikel  51 des 
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323),
verordnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Ar-
beit und Familie:

*)	 Diese Verordnung dient unter anderem der Umsetzung der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36).

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes vom 8. Au-
gust 2013 (GVBl. S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 86 
des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 271), wird wie 
folgt geändert:

1.	 Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Thüringer Verordnung zur Regelung von  
Zuständigkeiten auf dem Gebiet des  

Arbeitsschutzes und des technischen  
Verbraucherschutzes (ThürAStVZustVO)“

2.	 In § 1 Satz 2 werden nach den Worten „des Arbeits-
schutzes“ die Worte „und des technischen Verbrau-
cherschutzes“ eingefügt.

3.	 In § 2 wird das Wort „Dienststellen“ durch das Wort 
„Behörden“ ersetzt.

4.	 Dem § 5 wird folgender Satz angefügt:

„Abweichend von Satz 1 ist das Landesverwaltungs-
amt zuständige Fachaufsichtsbehörde für Angelegen-
heiten nach dem Thüringer Ladenöffnungsgesetz vom 
24. November 2006 (GVBl. S. 541) in der jeweils gel-
tenden Fassung.“

5.	 § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils auch für Personen, die mit der An-
gabe „divers“ oder ohne eine Angabe des Geschlechts 
in das Geburtenregister eingetragen sind.“

6.	 Die Anlage erhält folgende Fassung:
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6. Die Anlage erhält folgende Fassung: 

 
„Anlage 
(zu § 2) 

 
I. Übersicht zu dem in Abschnitt III enthaltenen Verzeichnis 

 
Teil A Arbeitsschutz und Arbeitszeit 
 

1 Arbeitsschutz 
1.1 Arbeitsschutzgesetz 
1.2 Rechtsverordnungen aufgrund der §§ 18 und 19 ArbSchG 
1.2.1 Arbeitsstättenverordnung 
1.2.2 Druckluftverordnung 
1.2.3 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
1.2.4 Baustellenverordnung 
1.2.5 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung 
1.2.6 Betriebssicherheitsverordnung 
1.2.7 Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung 
1.2.8 Gefahrstoffverordnung 
1.2.9 Biostoffverordnung 
1.2.10 Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern 
1.3 Gewerbeordnung 
1.4 Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen 
 
2 Arbeitszeitregelungen 
2.1 Arbeitszeitgesetz 
2.2 Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an 

Sonn- und Feiertagen in der Eisen- und Stahlindustrie 
2.3 Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an 

Sonn- und Feiertagen in der Papierindustrie 
2.4 Fahrpersonalgesetz 
2.5 Fahrpersonalverordnung 
2.6 Eisenbahn-Fahrpersonalverordnung 
2.7 Thüringer Ladenöffnungsgesetz 
2.8 Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbständigen Kraftfahrern 
2.9 Offshore-Arbeitszeitverordnung 
2.10 Binnenschifffahrts-Arbeitszeitverordnung 
 
3 Schutz bestimmter Personengruppen 
3.1 Jugendarbeitsschutzgesetz 
3.2 Mutterschutzgesetz 
3.3 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
3.4 Pflegezeitgesetz 
3.5 Familienpflegezeitgesetz 
3.6 Heimarbeitsgesetz 
3.7 Kinderarbeitsschutzverordnung 
 
4 Sonstiges Arbeitsschutzrecht 
4.1 Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssi-

cherheit 
4.2 Berufskrankheiten-Verordnung 
4.3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
4.4 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch 
 

Teil B Technischer Verbraucherschutz (Produktsicherheit-, Medizinprodukte- und Sprengstoff-
recht einschließlich Marktüberwachung) 

 
5 Produktsicherheit 
5.1 Verordnung (EU) 2019/1020 
5.2 Verordnung (EU) 2023/988 
5.3 Produktsicherheitsgesetz 
5.4 Rechtsverordnungen aufgrund des § 8 ProdSG 
5.5 Marktüberwachungsgesetz 
5.6 Verordnung (EU) 2019/515 
5.7 Verordnung (EU) 2016/425 
5.8 PSA-Durchführungsgesetz 
5.9 Verordnung (EU) 2016/426 
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5.10 Gasgerätedurchführungsgesetz 
5.11 Verordnung (EU) 2023/1230 
 
6 Medizinprodukterecht 
6.1 Verordnung (EU) 2017/745 
6.2 Verordnung (EU) 2017/746 
6.3 Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz 
6.4 Rechtsverordnungen aufgrund der §§ 5, 7 und 88 MPDG 
6.4.1 Medizinprodukte-Abgabeverordnung 
6.4.2 Medizinprodukte-Betreiberverordnung 
6.4.3 Medizinprodukte-Anwendermelde- und Informationsverordnung 
 
7 Sprengstoffrecht 
7.1 Sprengstoffgesetz 
7.2 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
7.3 Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
7.4 Dritte Verordnung zum Sprengstoffgesetz 

 
II. Erläuterungen zu dem in Abschnitt III enthaltenen Verzeichnis 
 

1. Verwendete Abkürzungen für die zuständige Behörde 
 
GewB untere Gewerbebehörde nach § 1 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Zuständigkeitsermächti-

gungsverordnung Gewerbe vom 9. Januar 1992 (GVBl. S. 45) in der jeweils geltenden 
Fassung 

PolB Polizei im Vollzugsdienst im Sinne des § 1 des Thüringer Polizeiaufgabengesetzes vom 
4. Juni 1992 (GVBl. S. 199) in der jeweils geltenden Fassung 

TLV Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 
TLUBN Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
TMSGAF das für Arbeits- und Gesundheitsschutz zuständige Ministerium  
TMUENF das für Chemikalienrecht zuständige Ministerium 
 
Grundsätzlich gelten die Abkürzungen auch für die Mehrzahl. 

 
2. Weitere verwendete Abkürzungen 

 
DMIDS Deutsches Medizinprodukte-Informations- und Datenbanksystem des Bundesinsti-

tuts für Arzneimittel und Medizinprodukte 
Safety Gate Safety-Gate-Portal (Schnellwarnmeldesystem der Europäischen Union für gefähr-

liche Konsumgüter) 
ICSMS Information and Communication System for Market Surveillance (internetgestütz-

tes Informations- und Kommunikationssystem zur europaweiten Marktüberwa-
chung von technischen Produkten) 

 
3. Bedeutung von Zeichen bei mehreren zuständigen Behörden 
 

Soweit in der Spalte 4 des Verzeichnisses mehrere Behörden aufgeführt sind oder keine anderweitige 
ausdrückliche Regelung getroffen ist, zeigt der Schrägstrich die Zuständigkeit der Behörden, die im 
jeweiligen Aufgabenbereich tätig werden. 
 

4. Zuständigkeit der Bergbehörden 
 
Soweit in Spalte 4 des Verzeichnisses nach einem Schrägstrich das Landesamt für Umwelt, Bergbau 
und Naturschutz mit der der Abkürzung „TLUBN“ als zuständige Behörde bestimmt ist, bezieht sich 
diese Zuständigkeit ausschließlich auf 
a) Anlagen und Betriebe, die der Bergaufsicht nach dem Bundesberggesetz (BBergG) vom 13. Au-

gust 1980 (BGBl. I S. 1310) in der jeweils geltenden Fassung unterliegen, 
b) die Entsorgung von Abfällen unter Tage nach dem Thüringer Ausführungsgesetz zum Kreislauf-

wirtschaftsgesetz vom 23. November 2017 (GVBl. S. 246) in der jeweils geltenden Fassung sowie 
c) Arbeiten, die zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit in Objekten des Altberg-

baus und in unterirdischen Hohlräumen aufgrund des Thüringer Altbergbau- und Unterirdische-
Hohlräume-Gesetzes (ThürABbUHG) vom 23. Mai 2001 (GVBl. S. 41) in der jeweils geltenden Fas-
sung ausgeführt werden. 

Die Zuständigkeitsregelung nach Satz 1 gilt nicht für die in § 2 Abs. 2 Nr. 3 ThürABbUHG genannten 
unterirdischen Hohlräume wie Tunnelbauten in Verbindung mit Verkehrsbauten oder 
Wasserbauwerken und für Gewerbetätigkeiten in unterirdischen Hohlräumen.  

 
5. Abgrenzung von Zuständigkeiten für Unternehmen mit bergbaulichen Tätigkeiten 
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Für Unternehmen mit bergbaulichen Tätigkeiten werden folgende allgemeine Festlegungen zur Ab-
grenzung von Zuständigkeiten zwischen dem Landesamt für Verbraucherschutz nach dieser Verord-
nung und dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz nach den Bestimmungen der Thürin-
ger Bergrecht- und Geologiedaten-Zuständigkeitsverordnung vom 1. November 2002 (GVBl. S. 444) 
in der jeweils geltenden Fassung getroffen: 
a) Betriebsanlagen und Betriebseinrichtungen (Einrichtungen), die überwiegend einer in § 2 Abs. 1 

Nr. 1 oder 2 BBergG bezeichneten Tätigkeit dienen oder zu dienen bestimmt sind, sowie Einrich-
tungen zur Gewinnung und Aufbereitung von Bodenschätzen, die in einem unmittelbaren räumli-
chen und betrieblichen Zusammenhang mit einer bergbaulichen Anlage zum Abbau von Boden-
schätzen im Sinne des Bundesberggesetzes betrieben werden, unterliegen der Aufsicht des Lan-
desamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, 

b) Einrichtungen über Tage, die der Weiterverarbeitung von bergbaulichen Rohstoffen dienen, unter-
liegen der Aufsicht des Landesamts für Verbraucherschutz, 

c) in Einrichtungen, die sowohl Tätigkeiten nach Buchstabe a als auch wesentliche Tätigkeiten nach 
Buchstabe b durchführen, werden mit Zulassung des Hauptbetriebsplans unter Beteiligung des 
Landesamts für Verbraucherschutz Schnittstellen festgelegt, die die Zuständigkeiten zwischen dem 
Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz und dem Landesamt für Verbraucherschutz ab-
grenzen, 

d) kleine Einrichtungen, die sowohl Tätigkeiten nach Buchstabe a als auch Tätigkeiten nach Buch-
stabe b durchführen, werden insgesamt der Aufsicht des Landesamts für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz unterstellt, 

e) Einrichtungen auf dem Gelände von Bergbaubetrieben, die keinen bergbaulichen Bezug haben, 
unterliegen der Aufsicht des Landesamts für Verbraucherschutz. 

 
6. Abgrenzung der Zuständigkeiten von denen der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei 

Arzneimitteln und Medizinprodukten 
 
Die im Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Me-
dizinprodukten vom 30. Juni 1994 (GVBl. S. 1224) in der jeweils geltenden Fassung geregelten Zu-
ständigkeiten der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinproduk-
ten bleiben unberührt. 

 
7. Abgrenzung der Zuständigkeiten von denen der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik 

 
Die im Abkommen über die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik vom 16. und 17. Dezember 
1993 (GVBl. 1994 S. 504) in der jeweils geltenden Fassung geregelten Zuständigkeiten der Zentral-
stelle der Länder für Sicherheitstechnik bleiben unberührt. 

 
III. Verzeichnis 

 
Teil A Arbeitsschutz und Arbeitszeit 

 

Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
1 Arbeitsschutz  

1.1 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 7. August 1996 (BGBl.  I S.  1246) in der jeweils geltenden 
Fassung 

1.1.1 § 17 Abs. 2 Satz 1 Beratung von Beschäftigten TLV 

1.1.2 § 21 Abs. 1 Satz 2 Überwachung der Einhaltung des Arbeitsschutzge-
setzes und der aufgrund des Arbeitsschutzgeset-
zes erlassenen Rechtsverordnungen sowie Bera-
tung der Arbeitgeber bei der Erfüllung ihrer Pflich-
ten TLV 

1.1.3  Abs. 3 Satz 1 Zusammenwirken mit den Unfallversicherungsträ-
gern auf der Grundlage einer gemeinsamen Bera-
tungs- und Überwachungsstrategie und Sicherstel-
lung des Erfahrungsaustauschs TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
1.1.4   Satz 3 Vereinbarung von Maßnahmen mit den Unfallversi-

cherungsträgern zur Umsetzung von gemeinsa-
men Arbeitsprogrammen und Beratungs- sowie 
Überwachungsstrategien und Evaluierung deren 
Zielerreichung TMSGAF 

1.1.5  Abs. 3a Übermitteln von Informationen zu durchgeführten 
Betriebsbesichtigungen und deren Ergebnissen an 
den Unfallversicherungsträger TLV 

1.1.6  Abs. 4 Treffen von Vereinbarungen mit Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung TMSGAF 

1.1.7 § 22 Abs. 1  Satz 1 
  und 2 

Verlangen von Auskünften und der Überlassung 
von Unterlagen TLV 

1.1.8  Abs. 2 Durchführung von Betriebsbesichtigungen im Rah-
men der Überwachung der Einhaltung der Arbeits-
schutzvorschriften TLV 

1.1.9  Abs. 3  Anordnung von Maßnahmen im Einzelfall TLV 

1.1.9.1   Satz 1 im Bereich des öffentlichen Dienstes bei Maßnah-
men, die den Dienstbetrieb wesentlich beeinträch-
tigen TLV 

1.1.9.2   Satz 4 in den nicht von Nummer 1.1.9.1 erfassten Berei-
chen 

 
TLV im Einver-
nehmen mit 
dem TMSGAF 

1.1.10   Satz 2 Setzen einer angemessenen Frist zur Ausführung 
der Anordnung TLV 

1.1.11   Satz 3 Untersagung der von der Anordnung betroffenen 
Arbeit oder der Verwendung oder des Betriebs der 
von der Anordnung betroffenen Arbeitsmittel TLV 

1.1.12 § 23 Abs. 1  Satz 1 Entgegennahme von Mitteilungen der Arbeitgeber TLV 

1.1.13  Abs. 3  Satz 1 Unterrichtung der für die Verfolgung und Ahndung 
von Verstößen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 zuständi-
gen Behörden, der Träger der Sozialhilfe sowie der 
Behörden nach § 71 des Aufenthaltsgesetzes in 
der Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 162) in der jeweils geltenden Fassung TLV 

1.1.14  Abs. 3  Satz 2 Zusammenarbeit mit den in § 23 Abs. 3 Satz 2 ge-
nannten Einrichtungen TLV 

1.1.15  Abs. 4 Veröffentlichung des Jahresberichts TMSGAF 

1.1.16 § 25 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

 

1.2 Rechtsverordnungen aufgrund der §§ 18 und 19 ArbSchG 

1.2.1 Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179) in der jeweils geltenden Fas-
sung 

1.2.1.1 § 3a Abs. 3 Zulassung von Ausnahmen TLV/TLUBN 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
1.2.1.2 § 9  Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-

ten TLV/TLUBN 

 

1.2.2 Druckluftverordnung vom 4. Oktober 1972 (BGBl. I S. 1909) in der jeweils geltenden Fassung 

1.2.2.1 § 3  Abs. 1 und 3 Entgegennahme von Anzeigen TLV/TLUBN 

1.2.2.2  Abs. 4 Verlangen von Mehrfertigungen und der Übermitt-
lung der beizufügenden Unterlagen in schriftlicher 
Form bei elektronischen Anzeigen TLV/TLUBN 

1.2.2.3 § 4  Abs. 3  Satz 2, ge-
gebenenfalls in Verbindung 
mit § 17 Abs. 2 Satz 2  

 
 
Verlangen von Nachweisen im Einzelfall TLV/TLUBN 

1.2.2.4 § 5, gegebenenfalls in Verbin-
dung mit § 17 Abs. 2 Satz 2 

 
über § 4 hinausgehende Anforderungen TLV/TLUBN 

1.2.2.5 § 6  Satz 1, 5  
  und 7,  
gegebenenfalls in Verbin-
dung mit § 17 Abs. 2 Satz 2 

 
 
 
Zulassung von Ausnahmen TLV/TLUBN 

1.2.2.6 § 7  Abs. 4 Anordnung außerordentlicher Prüfungen TLV/TLUBN 

1.2.2.7 § 11  Abs. 2  Satz 2 Entscheidung über Weiterbeschäftigung TLV/TLUBN 

1.2.2.8 § 12  Abs. 1  Satz 4, 
  6 und 8 

 
Zulassung von Ausnahmen 

 
TLV/TLUBN im 
Einvernehmen 
mit TLV 

1.2.2.9 § 13 Ermächtigung von Ärztinnen und Ärzten TLV/TLUBN im 
Einvernehmen 
mit TLV 

1.2.2.10 § 17  Abs. 1  Satz 2 Zulassung von Ausnahmen TLV/TLUBN 

1.2.2.11 § 18  Abs. 2  Satz 2 Erteilung des Befähigungsscheins TLV/TLUBN 

1.2.2.12 § 21  Abs. 1  in Verbin-
dung mit Anhang 2 Abs. 2 

 
Ausnahmen von der Verpflichtung der Ausschleu-
sung mit Sauerstoff TLV/TLUBN 

1.2.2.13 § 22  Abs. 1,  
§§ 22a und 23 

 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV/TLUBN 

 

1.2.3 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vom 18. Dezember 2008 (BGBl.  I S. 2768) in der 
jeweils geltenden Fassung 

1.2.3.1 § 3  Abs. 4  Satz 3 Anordnung zur Übermittlung einer Kopie der Vor-
sorgekartei TLV/TLUBN 

1.2.3.2 § 7  Abs. 2 in Verbindung 
mit Abs. 1 Satz 1 

Zulassung von Ausnahmen  
TLV/TLUBN 

1.2.3.3 § 8  Abs. 2 Entgegennahme der Mitteilung über getroffene 
Maßnahmen TLV/TLUBN 
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Behörde 

1 2 3 4 
1.2.3.4  Abs. 3 Entscheidung zum Untersuchungsergebnis auf An-

trag TLV/TLUBN 

1.2.3.5 § 10  Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV/TLUBN 

 

1.2.4 Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBl.  I S. 1283) in der jeweils geltenden Fassung 

1.2.4.1 § 2  Abs. 2  Satz 1 Entgegennahme von Vorankündigungen TLV 

1.2.4.2 § 7  Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

 

1.2.5 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung vom 6. März 2007 (BGBl. I S. 261) in der jeweils 
geltenden Fassung 

1.2.5.1 § 15  Abs. 1  Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall TLV/TLUBN im 
Einvernehmen 
mit TLV 

1.2.5.2  Abs. 2 Zulassung der Verwendung des Wochen-Lärmex-
positionspegels  TLV/TLUBN 

1.2.5.3 § 16  Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV/TLUBN 

 

1.2.6 Betriebssicherheitsverordnung vom 3.  Februar 2015 (BGBl. I, S. 49) in der jeweils geltenden 
Fassung 

1.2.6.1 § 15 Abs. 2 Satz 3 und § 16 
Abs. 2 Satz 2 in Verbindung 
mit Anhang 2 Abschnitt 2 
Nr. 4.1 

 
 
 
Entscheidung über Prüffristen und Fristen wieder-
kehrender Prüfungen TLV/TLUBN 

1.2.6.2 § 17  Abs. 1  Satz 4 Verlangen von Prüfbescheinigungen und Aufzeich-
nungen TLV/TLUBN 

1.2.6.3 § 18 Erteilung einer Erlaubnis oder Teilerlaubnis für Er-
richtung, Betrieb sowie Änderungen der Bauart 
oder Betriebsweise TLV/TLUBN 

1.2.6.4 § 19  Abs. 1 Entgegennahme von Anzeigen TLV/TLUBN 

1.2.6.5  Abs. 2 Verlangen von sicherheitstechnischen Beurteilun-
gen TLV/TLUBN 

1.2.6.6  Abs. 3 Verlangen von Dokumentationen, Nachweisen und 
Angaben TLV/TLUBN 

1.2.6.7  Abs. 4 Zulassung von Ausnahmen von den §§ 8 bis 11 
und Anhang 1 TLV/TLUBN 

1.2.6.8  Abs. 5  Anordnung einer außerordentlichen Prüfung  TLV/TLUBN 

1.2.6.9  Abs. 6  Verlängerung oder Verkürzung von Fristen nach 
Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 und Anhang 3  TLV/TLUBN 
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Behörde 

1 2 3 4 
1.2.6.10 § 22 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-

ten TLV/TLUBN 

1.2.6.11 Anhang 2 Abschnitt 3 
Nr. 3.2 

 
Anerkennung als befähigte Person TLV/TLUBN 

 

1.2.7 Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960) in 
der jeweils geltenden Fassung 

1.2.7.1 § 10  Abs. 1 Zulassung von Ausnahmen TLV/TLUBN im 
Einvernehmen 
mit dem TLV 

1.2.7.2 § 11  Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV/TLUBN 

 

1.2.8 Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643 -1644-) in der jeweils geltenden 
Fassung 

1.2.8.1 § 2  Abs. 4c Anerkennung emissionsarmer Verfahren TLV/TLUBN 

1.2.8.2 § 10  Abs. 2  Satz 3 Anerkennung von Verfahren oder Geräten für die 
Luftreinigung TLV 

1.2.8.3 § 10a  Abs. 4  Nr. 1 Zugang zu den Daten des Verzeichnisses nach 
§ 10a Abs. 1über die Beschäftigten, die Tätigkeiten 
mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder 
reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Katego-
rie 1A oder 1B ausüben TLV/TLUBN 

1.2.8.4 § 10a Abs. 5 Entgegennahme und Verlangen von Mitteilungen TLV/TLUBN 

1.2.8.5 § 11a Abs. 3 in Verbindung 
mit Anhang I Nr. 3.4 

 
Erteilung von Zulassungen für Betriebe bei Aus-
übung von Tätigkeiten mit Asbest und asbesthalti-
gen Materialien im Bereich hohen Risikos TLV/TLUBN 

1.2.8.6 § 11a Abs. 4 in Verbindung 
mit Anhang I Nr. 3.5 

 
Entgegennahme und Verlangen von Anzeigen bei 
Tätigkeiten mit Asbest und asbesthaltigen Materia-
lien TLV/TLUBN 

1.2.8.7 § 15c Abs. 2 Entgegennahme der Anzeige zur erstmaligen und 
erneuten Verwendung von Biozid-Produkten oder 
diesbezügliche Änderungen TLV 

1.2.8.8 § 15d Abs. 1  Satz 1  
  und 5 

 
Erteilung einer Begasungserlaubnis TLV 

1.2.8.9  Abs. 3  Entgegennahme der Anzeige und Zulassung von 
Verkürzungen der Fristen bei Begasungen TLV 

1.2.8.10 § 15e Abs. 2 Verlangen der Niederschrift über die Begasungen TLV 

1.2.8.11 § 18  Abs. 1  Satz 1 Entgegennahme einer Anzeige über Unfälle, Be-
triebsstörungen oder Krankheits- und Todesfälle TLV/TLUBN 

1.2.8.12  Abs. 2 Verlangen von Mitteilungen nach § 18 Abs. 2 TLV/TLUBN 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
1.2.8.13  Abs. 3 Verlangen von Ergebnissen und Informationen bei 

Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmuta-
genen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen 
der Kategorie 1A oder 1B TLV/TLUBN 

1.2.8.14  Abs. 4 Verlangen von Nachweisen TLV/TLUBN 

1.2.8.15 § 19  Abs. 1 und 2 Zulassung von Ausnahmen von den §§ 6 bis 15 TLV/TLUBN 

1.2.8.16  Abs. 3 Anordnung von Maßnahmen im Einzelfall über die 
nach § 23 des Chemikaliengesetzes in der Fas-
sung vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3498, 3991) 
in der jeweils geltenden Fassung möglichen Anord-
nungen hinaus 

 
 
 
 
TMSGAF  im 
Einvernehmen 
mit TMUENF 

1.2.8.17  Abs. 4 Verlangen des Nachweises einer Fachkunde zur 
Erstellung der Gefährdungsbeurteilung TLV/TLUBN 

1.2.8.18  Abs. 5 Untersagung von Tätigkeiten und Anordnung der 
Stilllegung betroffener Arbeitsbereiche bei Unter-
lassung der Mitteilung TLV/TLUBN 

1.2.8.19 § 19a Abs. 1 Anerkennung ausländischer Aus- und Weiterbil-
dung TMSGAF 

1.2.8.20  Abs. 2 Entscheidung über die Gleichwertigkeit einer aus-
ländischen Qualifikation TMSGAF 

1.2.8.21 §§ 21 und 22 Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV/TLUBN 

1.2.8.22 § 24  Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

1.2.8.23 Anhang I 
Nr. 3.7 Abs. 1 

 
Anerkennung eines Sachkundelehrgangs TMSGAF 

1.2.8.24 Anhang I  
Nr. 4.4 Abs. 1 Satz 2 und 3 

 
Anerkennung von Sachkundelehrgängen und der 
Gleichwertigkeit von Aus- und Weiterbildung TMSGAF 

1.2.8.25 Anhang I 
Nr. 4.4 Abs. 5 

 
Anerkennung eines Fortbildungslehrgangs TMSGAF 

1.2.8.26 Anhang I 
Nr. 4.5 Abs. 1 

 
Erteilung eines Befähigungsscheins TLV 

1.2.8.27 Anhang I 
Nr. 4.5 Abs. 2 und 3 

 
Verlängerung eines Befähigungsscheins TLV 

1.2.8.28 Anhang I 
Nr. 4.5 Abs. 4 

 
Widerruf eines Befähigungsscheins TLV 

1.2.8.29 Anhang I 
Nr. 5.4.2.3 Abs. 1 

 
Entgegennahme der Anzeige bei Lagerung von 
Stoffen und Gemische der Gruppen und Untergrup-
pen A, D IV und E in Mengen von mehr als 25 Ton-
nen TLV/TLUBN 
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Behörde 

1 2 3 4 
1.2.8.31 Anhang I 

Nr. 5.4.2.3 Abs. 3 
 
Entgegennahme der Anzeige bei Änderung der An-
gaben nach Anhang I Nr. 5.4.2.3 Abs. 2 TLV/TLUBN 

1.2.8.32 Anhang I 
Nr. 5.6 

 
Zulassung von Ausnahmen nach § 19 Abs. 1 im Be-
nehmen mit der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung TLV/TLUBN 

1.2.8.33 Anhang III 
Nr. 2.3 Abs. 6 Satz 1 

 
Zustimmung zur Behandlung organischer Peroxide TLV/TLUBN 

 

1.2.9 Biostoffverordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2514) in der jeweils geltenden Fassung 

1.2.9.1 § 15  Abs. 1 Erteilung der Erlaubnis mit Tätigkeiten der Schutz-
stufe 3 oder 4 TLV 

1.2.9.2  Abs. 2 Entgegennahme behördlicher Entscheidungen und 
Anforderung weiterer Unterlagen TLV 

1.2.9.3  Abs. 3 Satz 3 und 4 Anforderung zusätzlicher Unterlagen TLV 

1.2.9.4 § 16  Abs. 1 und 4 Entgegennahme von Anzeigen TLV 

1.2.9.5 § 17  Abs. 1 Entgegennahme von Unterrichtungen über Unfälle, 
Betriebsstörungen oder Krankheits- und Todesfälle TLV 

1.2.9.6  Abs. 2 Verlangen von Dokumentationen, Verzeichnissen 
und Angaben TLV 

1.2.9.7 § 18 Erteilung von Ausnahmen von den §§ 9, 10, 11 
und 13 einschließlich der Anhänge II und III TLV 

1.2.9.8 § 20 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

 

1.2.10 Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern vom 15. November 2016 (BGBl. I S. 
2531) in der jeweils geltenden Fassung 

1.2.10.1 § 21  Abs. 1  Satz 1 Zulassung von Ausnahmen TLV 

1.2.10.2 § 22  Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

 

1.3 Gewerbeordnung in der Fassung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202) in der jeweils geltenden 
Fassung 

1.3.1 § 139b  Abs. 6 bis 8 Betreten und Besichtigung der Unterkünfte; Unter-
richtung der zuständigen Behörde und Zusammen-
arbeit mit den in § 139b Abs. 7 und 8 genannten 
Behörden TLV/TLUBN 

1.3.2 § 147  Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV/TLUBN 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
1.4 Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146 -3162-) in der 

jeweils geltenden Fassung 

1.4.1 § 10  Abs. 1  Nr. 1 Entgegennahme von Benachrichtigungen über ge-
fährliche Mängel TLV 

1.4.2 § 10  Abs. 1 und 3 Entgegennahme von Benachrichtigungen zur Be-
seitigung sicherheitserheblicher Mängel TLV 

1.4.3 § 11  Abs. 1 Einrichtung des Anlagenkatasters TMSGAF 

1.4.4  Abs. 6 Zulassung von Ausnahmen von § 11 Abs. 2  TMSGAF 

1.4.5 § 18  Abs. 1 Einrichtung der Zulassungsbehörde TMSGAF 

1.4.6 § 26  Abs. 1 Aufsicht über die Einhaltung des Gesetzes über 
überwachungsbedürftige Anlagen und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen TLV/TLUBN 

1.4.7 § 27  Abs. 1 Verlangen von Auskünften und des Überlassens 
von Unterlagen sowie Treffen dazu erforderlicher 
Anordnungen TLV/TLUBN 

1.4.8  Abs. 2  Satz 1 Besichtigung und Kontrolle von überwachungsbe-
dürftigen Anlagen und Einsicht in geschäftliche Un-
terlagen TLV/TLUBN 

1.4.9  Abs. 2  Satz 2 Untersuchung von Unfällen und Schadensfällen TLV/TLUBN 

1.4.10  Abs. 2  Satz 3 Verlangen von Unterstützung und Treffen dazu er-
forderlicher Anordnungen TLV/TLUBN 

1.4.11  Abs. 5  Nr. 1 
  und 2 

Anordnung von Maßnahmen zur Erfüllung der 
Pflichten oder zur Abwendung von Gefahren  TLV/TLUBN 

1.4.12   Nr. 3 Untersagung des Betriebs einer überwachungsbe-
dürftigen Anlage  TLV/TLUBN 

1.4.13   Nr. 4 Stilllegung oder Beseitigung einer überwachungs-
bedürftigen Anlage bei fehlender Erlaubnis oder 
Prüfung TLV/TLUBN 

1.4.14   Nr. 5 Anordnung der außerordentlichen Prüfung einer 
überwachungsbedürftigen Anlage aus besonderem 
Anlass TLV/TLUBN 

1.4.15  Abs. 6 Stilllegung einer überwachungsbedürftigen Anlage, 
wenn der Anlagenbetreiber nicht ermittelt werden 
kann TLV/TLUBN 

1.4.16 § 28  Abs. 1  Satz 1 
 Nr. 1 und 3 

 
Verlangen von Auskünften, Unterstützung und Vor-
lage und Übersendung von Unterlagen sowie das 
Treffen dazu erforderlicher Anordnungen TLV/TLUBN 

1.4.17   Nr. 2 Betreten und Besichtigung der Grundstücke und 
Geschäftsräume  TLV/TLUBN 

1.4.18 § 28  Abs. 1  Satz 2 und 
§ 30 

 
Unterrichtung der Zulassungsbehörde TLV/TLUBN 
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Behörde 
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1.4.19 § 32 Abs. 1 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-

ten TLV/TLUBN 

 

2 Arbeitszeitregelungen 

2.1 Arbeitszeitgesetz vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170 -1171-) in der jeweils geltenden Fassung 

2.1.1 § 7  Abs. 5 Zulassung von Ausnahmen in Bereichen ohne Ta-
rifvertrag TLV/TLUBN 

2.1.2 § 13  Abs. 3  Nr. 1 Entscheidung über die Zulässigkeit einer Beschäf-
tigung TLV/TLUBN 

2.1.3   Nr. 2 Bewilligung von Beschäftigungen und Anordnun-
gen über die Beschäftigungszeit  

  Buchst. a a) im Handelsgewerbe an Sonn- und Feiertagen TLV 

  Buchst. b b) an Sonn- und Feiertagen bei besonderen Ver-
hältnissen TLV/TLUBN 

  Buchst. c c) an einem Sonntag zwecks Inventur TLV 

2.1.4  Abs. 4 Bewilligung der Beschäftigung mit Arbeiten, die aus 
chemischen, biologischen, technischen oder physi-
kalischen Gründen einen ununterbrochenen Fort-
gang an Sonn- und Feiertagen erfordern TLV/TLUBN 

2.1.5  Abs. 5 Bewilligung einer Beschäftigung an Sonn- und Fei-
ertagen bei Beeinträchtigung der Konkurrenzfähig-
keit TLV 

2.1.6 § 15  Abs. 1  Nr. 1 und 2 Bewilligung von verlängerten täglichen Arbeitszei-
ten TLV/TLUBN 

2.1.7   Nr. 3 Bewilligung von abweichender Dauer und Lage der 
Ruhezeiten im öffentlichen Dienst TLV 

2.1.8   Nr. 4 Bewilligung von abweichenden Ruhezeiten im Zu-
sammenhang mit Schichtwechsel TLV/TLUBN 

2.1.9  Abs. 2 Zulassung von über die im Arbeitszeitgesetz vorge-
sehenen Ausnahmen hinaus weitergehenden Aus-
nahmen bei dringendem öffentlichen Interesse TLV 

2.1.10 § 17  Abs. 1 Überwachung der Einhaltung des Arbeitszeitgeset-
zes sowie der aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnungen TLV/TLUBN 

2.1.11  Abs. 2 Anordnung von Maßnahmen TLV/TLUBN 

2.1.12  Abs. 4 Verlangen von Auskünften und der Vorlage oder der 
Einsendung von Aufzeichnungen und Unterlagen TLV/TLUBN 

2.1.13  Abs. 5 Betreten und Besichtigen von Arbeitsstätten TLV/TLUBN 

2.1.14 § 22 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV/TLUBN 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
2.2 Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und 

Feiertagen in der Eisen- und Stahlindustrie in der Fassung vom 31. Juli 1968 (BGBl. I S. 885) in 
der jeweils geltenden Fassung 

2.2.1 § 7  Abs. 2 Satz 1 Verlangen der Vorlage oder der Einsendung des 
Verzeichnisses nach § 7 Abs. 1 TLV 

 

2.3 Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und 
Feiertagen in der Papierindustrie vom 20. Juli 1963 (BGBl. I S. 491) in der jeweils geltenden 
Fassung 

2.3.1 § 8  Abs. 2 Satz 1 Verlangen der Vorlage oder der Einsendung des 
Verzeichnisses nach § 8 Abs. 1 TLV 

 

2.4 Fahrpersonalgesetz in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 640) in der jeweils gelten-
den Fassung 

2.4.1 § 4  Abs. 1 Aufsicht über die Ausführung 
– der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 15. März 
2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozial-
vorschriften im Straßenverkehr und zur Ände-
rung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und 
(EG) Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des 
Rates (ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 1, L 70 
vom 14.3.2009, S. 19; L 101 vom 18.4.2015, 
S. 62; L 195 vom 20.7.2016, S. 83; L, 
2023/90039, 19.10.2023), 

–  der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 4. Feb-
ruar 2014 über Fahrtenschreiber im Straßen-
verkehr, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät 
im Straßenverkehr und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Harmonisierung 
bestimmter Sozialvorschriften im Straßenver-
kehr (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 1; L 93 vom 
9.4.2015, S. 103; L 246 vom 23.9.2015, S. 11),  

–  der Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des Rates 
vom 24. September 1998 zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kon-
trollgerät im Straßenverkehr und der Richtlinie 
88/599/EWG über die Anwendung der Verord-
nungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) 
Nr. 3821/85 (ABl. L 274 vom 9.10.1998, S. 1), 

–  des Europäischen Übereinkommens vom 1. Juli 
1970 über die Arbeit des im internationalen 
Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals 
(BGBl. 1974 II S. 1473 -1475-) und 

–  des Fahrpersonalgesetzes und der aufgrund 
des Fahrpersonalgesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen 

jeweils in der jeweils geltenden Fassung  

 

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 
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b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 

diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c)  soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.4.2  Abs. 1a Anordnung von Maßnahmen  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände 

 
 
 
TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst 

 
TLV 

2.4.3  Abs. 3 Verlangen von Auskünften und der Aushändigung, 
Einsendung oder Zurverfügungstellung von Unter-
lagen zur Ausführung der in § 4 Abs. 1 genannten 
Vorschriften 

 

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.4.4  Abs. 5 Betreten und Besichtigung von Grundstücken, Be-
triebsanlagen, Geschäftsräumen und Beförde-
rungsmitteln und Durchführung von Prüfungen und 
Untersuchungen und Einsichtnahme in geschäftli-
che Unterlagen des Auskunftspflichtigen   

a) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

b) im Übrigen TLV 

2.4.5 § 4a  Satz 1 Entscheidung über die Erteilung von Fahrer-, 
Werkstatt- oder Unternehmenskarten  

  a) Prüfung eines Antrags auf Erteilung einer Fah-
rerkarte sowie Erst- oder Folgeausstellung oder 
Ersatzausstellung nach Verlust oder Beschädi-
gung der Fahrerkarte 

 
 
 
Landkreise und 
kreisfreie 
Städte, in de-
nen der Antrag-
steller den ge-
wöhnlichen 
Wohnsitz hat, 
als Fahrerlaub-
nisbehörde 
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b) Prüfung eines Antrags auf Erteilung einer Werk-

stattkarte sowie Erst- oder Folgeausstellung 
oder Ersatzausstellung nach Verlust oder Be-
schädigung der Werkstattkarte TLV 

c) Prüfung eines Antrags auf Erteilung einer Un-
ternehmenskarte sowie Erst- oder Folgeaus-
stellung oder Ersatzausstellung nach Verlust 
oder Beschädigung der Unternehmenskarten TLV 

2.4.6 § 4c  Abs. 2  Satz 1 Abruf gespeicherter Daten im automatisierten Ver-
fahren im Zusammenhang mit der Ausgabe und 
Kontrolle von Fahrerkarten  

 
 
Landkreise und 
kreisfreie 
Städte/ 
TLV/PolB/ 
TLUBN 

2.4.7 § 5  Abs. 1  Satz 1 Untersagung der Fortsetzung der Fahrt   

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.4.8   Satz 2  
        Halbsatz 1 

 
Entzug oder Aussetzen der Gültigkeit der Fahrer-
karte im Ausnahmefall TLV 

2.4.9  Abs. 1a Anordnung der Prüfung des Fahrtenschreibers  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.4.10 § 7 Untersagung der Weiterfahrt bis zur vollständigen 
Erbringung einer angeordneten Sicherheitsleistung PolB 

2.4.11 §§ 8 und 8a  Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung und sich 
daraus ergebende Verwarnungen mit und ohne 
Verwarnungsgeld PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b erfasst TLV 
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2.5 Fahrpersonalverordnung vom 27. Juni 2005 (BGBl. I S. 1882) in der jeweils geltenden Fassung 

2.5.1 § 1  Abs. 3  Nr. 2  
  Satz 6 

 
Bewilligung einer Abweichung TLV 

2.5.2  Abs. 6  Satz 4  
  und 7 Nr. 3 

 
Verlangen der Aushändigung oder der Vorlage von 
Aufzeichnungen   

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.5.3  Abs. 7  Satz 4 Verlangen der Aushändigung von Schaublättern  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.5.4 § 2  Abs. 3 Verlangen der Vorlage von Ausdrucken  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.5.5  Abs. 5  Satz 4 Verlangen der Zurverfügungstellung von kopierten 
Daten  

a) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

b) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.5.6 § 2a  Satz 2 Verlangen der Vorlage von Unterlagen nach § 2a 
Satz 1  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 
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c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-

fasst TLV 

2.5.7 § 5  Abs. 4  Satz 2 Verlangen der Aushändigung der Fahrerkarte  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.5.8 § 8  Abs. 1  Satz 1 
  und 2 

 
Entgegennahme der Meldung sowie Verlangen der 
Rückgabe der Werkstattkarte TLV 

2.5.9  Abs. 2 Unterrichtung des Zentralen Fahrtenschreiberkar-
tenregisters TLV 

2.5.10 § 10 Entscheidung über die Nutzung von Kontrollkarten 
im Rahmen der Dienstausübung für Beschäftigte   

a)  der Polizei im Vollzugsdienst Landespolizei-
direktion 

b)  des Landesamts für Verbraucherschutz und 
des Landesamts für Umwelt, Bergbau und Na-
turschutz TLV 

2.5.11 § 20  Abs. 4 Kontrolle der Bescheinigung über berücksichti-
gungsfreie Tage  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 

2.5.12 §§ 21 bis 23  Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten  

a) im Rahmen der Verkehrsüberwachung durch 
Verwarnungsgeld PolB 

b) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

c) soweit nicht von den Buchstaben a und b er-
fasst TLV 
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2.6 Eisenbahn-Fahrpersonalverordnung vom 24. August 2009 (BGBl. I S. 2957) in der jeweils gelten-

den Fassung 

2.6.1 § 8  Abs. 2 in Verbindung 
mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 

 
Verlangen der Zurverfügungstellung von Verzeich-
nissen nach § 8 Abs. 1 TLV 

2.6.2 § 9 in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 Nr. 1 

 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

 

2.7 Thüringer Ladenöffnungsgesetz 

2.7.1 § 13  Abs. 1 Aufsicht über die Einhaltung   

a)  der §§ 4 bis 10 und der aufgrund dieser Bestim-
mungen erlassenen Vorschriften GewB 

b)  des § 12 Abs.  1,  2 und 3 Satz 1 TLV 

2.7.2  Abs. 2 Anordnung von Maßnahmen hinsichtlich  

a) der §§ 4 bis 10 und der aufgrund dieser Bestim-
mungen erlassenen Vorschriften GewB 

b) des § 12 Abs.  1,  2 und 3 Satz 1 TLV 

2.7.3  Abs. 3 Verlangen von Angaben, die zur Erfüllung der mit 
folgenden Bestimmungen in Zusammenhang ste-
henden Aufgaben erforderlich sind:  

a) der §§ 4 bis 10 und der aufgrund dieser Bestim-
mungen erlassenen Vorschriften GewB 

b) § 12 Abs.  1,  2 und 3 Satz 1 TLV 

2.7.4  Abs. 4 Betreten von Arbeitsstätten, soweit es für die Über-
wachung der Einhaltung folgender Bestimmungen 
erforderlich ist:  

a) der §§ 4 bis 10 und der aufgrund dieser Bestim-
mungen erlassenen Vorschriften GewB 

b) § 12 Abs.  1,  2 und 3 Satz 1 TLV 

2.7.5 § 14  Abs.  1  Nr. 1 und 2 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten GewB 

2.7.6   Nr. 3 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

2.7.7   Nr. 4 bis 6 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten GewB/TLV 
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Behörde 

1 2 3 4 
2.8 Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbständigen Kraftfahrern vom 11. Juli 2012 (BGBl. I 

S. 1479) in der jeweils geltenden Fassung 

2.8.1 § 7  Abs.  1  Aufsicht über die Einhaltung des Gesetzes zur Re-
gelung der Arbeitszeit von selbständigen Kraftfah-
rern  

a)  in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

b)  soweit nicht von Buchstabe a erfasst TLV 

2.8.2  Abs.  2 Anordnung von Maßnahmen  

a) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

b) soweit nicht von Buchstabe a erfasst TLV 

2.8.3  Abs.  3 Verlangen von Auskünften und der Vorlage oder 
der Einsendung von Aufzeichnungen  

a) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

b) soweit nicht von Buchstabe a erfasst TLV 

2.8.4  Abs.  4 Betreten von Arbeitsstätten  

a) in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

b) soweit nicht von Buchstabe a erfasst TLV 

2.8.5 § 8 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten  

a)  in Unternehmen des Bergbaus, auch soweit 
diese am öffentlichen Straßenverkehr teilneh-
men, bei Aufsichtsmaßnahmen im Betrieb oder 
auf dem Betriebsgelände TLUBN 

b)  soweit nicht von Buchstabe a erfasst TLV 

 

2.9 Offshore-Arbeitszeitverordnung vom 5. Juli 2013 (BGBl. I S. 2228) in der jeweils geltenden Fas-
sung 

2.9.1 § 16 in Verbindung mit § 1 
Nr. 1 

 
Zulassung von Ausnahmen und Bestimmung erfor-
derlicher Maßnahmen TLV 
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2.9.2 § 18 in Verbindung mit § 1 

Nr. 1 
 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

 

2.10 Binnenschifffahrts-Arbeitszeitverordnung vom 19. Juli 2017 (BGBl. I S. 2659) in der jeweils gel-
tenden Fassung 

2.10.1 § 14 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV 

 

3 Schutz bestimmter Personengruppen 

3.1 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) in der jeweils geltenden Fassung 

3.1.1 § 5  Abs.  5 und 
§ 6 

Bewilligung von Ausnahmen für Veranstaltungen 
mit Kindern, Bestimmung näherer Einzelheiten und 
Mitteilung der Entscheidung an den Arbeitgeber TLV 

3.1.2 § 14  Abs. 5 Entgegennahme von Anzeigen TLV 

3.1.3 § 27 Prüfung und Feststellung oder Erteilung von Be-
schäftigungsverboten oder -beschränkungen und 
Bewilligung von Ausnahmen von § 23 Abs.  1 Nr.  2 
und 3 TLV/TLUBN 

3.1.4 § 28  Abs.  3 Anordnung von Vorkehrungen und Maßnahmen im 
Einzelfall TLV/TLUBN 

3.1.5 § 30  Abs.  2 Anordnung der Anforderungen an die Unterkunft 
und die Pflege bei Erkrankungen im Einzelfall TLV 

3.1.6 § 40  Abs.  2 Zulassung der Beschäftigung von Jugendlichen mit 
in der Bescheinigung nach § 39 Abs.  2 vermerkten 
Arbeiten, gegebenenfalls in Verbindung mit der Er-
teilung von Auflagen 

 
 
 
TLV/TLUBN im 
Einvernehmen 
mit TLV 

3.1.7 § 41  Abs.  1 Verlangen der Vorlage oder der Einsendung von 
ärztlichen Bescheinigungen TLV/TLUBN 

3.1.8 § 42 Mitteilungs- und Aufforderungspflicht bei gesund-
heitsgefährdenden Arbeiten TLV /TLUBN 

3.1.9 § 44 haushalterische Abwicklung der durch das Land zu 
tragenden Untersuchungskosten nach dem Vierten 
Abschnitt des Jugendarbeitsschutzgesetzes TLV 

3.1.10 § 50 Abs.  1 Verlangen der Mitteilung von Angaben sowie der 
Vorlage oder der Einsendung der vom Arbeitgeber 
zu führenden Verzeichnisse und Unterlagen TLV/TLUBN 

3.1.11 § 51  Abs. 1 Aufsicht über die Ausführung des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und der aufgrund des Jugendar-
beitsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnun-
gen  TLV/TLUBN 

3.1.12  Abs. 2 Betreten und Besichtigen von Arbeitsstätten TLV/TLUBN 
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3.1.13  Abs.  3 Berichterstattung über Aufsichtstätigkeit TLV 

3.1.14 § 53 Mitteilung schwerwiegender Verstöße TLV 

3.1.15 § 55  Abs. 1, 3 und 4 Bildung des Landesausschusses für Jugendar-
beitsschutz, Berufung dessen Mitglieder und Fest-
setzung der Entschädigung TMSGAF 

3.1.16 § 56  Bildung eines Ausschusses für Jugendarbeits-
schutz  TLV 

3.1.17 § 58  Abs. 1 bis 4 und § 59 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV/TLUBN 

 

3.2 Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) in der jeweils geltenden Fassung 

3.2.1 § 17  Abs. 2  Satz 1 Entscheidung über die Zulässigkeit einer Kündi-
gung TLV 

3.2.2 § 27  Abs. 1  Satz 1 Entgegennahme von Benachrichtigungen TLV/TLUBN 

3.2.3  Abs.  2  Satz 1 
 und Abs. 3 

 
Verlangen von Angaben und der Vorlage oder der 
Einsendung von Unterlagen TLV/TLUBN 

3.2.4 § 28 Entscheidung über eine Beschäftigung zwi-
schen 20 Uhr und 22 Uhr TLV/TLUBN 

3.2.5 § 29  Abs. 1  Aufsicht über die Ausführung des Mutterschutzge-
setzes und der aufgrund des Mutterschutzgesetzes 
erlassenen Vorschriften  TLV/TLUBN 

3.2.6  Abs.  2 Durchführung von Betriebsbesichtigungen im Rah-
men der Überwachung der Einhaltung der Arbeits-
schutzvorschriften und Anordnung von Maßnah-
men im Einzelfall TLV/TLUBN 

3.2.7  Abs.  3 Satz 1   Anordnung von Maßnahmen, insbesondere Verbie-
ten einer Beschäftigung und Bewilligung von Aus-
nahmen TLV/TLUBN 

3.2.8  Abs. 4 Beratung der Arbeitgeber und der beschäftigten 
Personen TLV/TLUBN 

3.2.9  Abs. 6 Erstellung und Veröffentlichung des Jahresberichts TMSGAF 

3.2.10 § 32 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten TLV/TLUBN 

 

3.3 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33) in 
der jeweils geltenden Fassung 

3.3.1 § 18  Abs. 1  Satz 5, 
 Abs.  2  

 
Entscheidung über die Zulässigkeit einer Kündi-
gung TLV 
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3.4 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874 -896-) in der jeweils geltenden 

Fassung 

3.4.1 § 5  Abs.  2  Satz 1 Entscheidung über die Zulässigkeit einer Kündi-
gung TLV 

 

3.5 Familienpflegezeitgesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564) in der jeweils geltenden Fas-
sung 

3.5.1 § 2  Abs. 3 in Verbindung 
mit § 5 Abs. 2 Satz 1 Pfle-
geZG 

 
 
Entscheidung über die Zulässigkeit einer Kündi-
gung TLV 

 

3.6 Heimarbeitsgesetz vom 14. März 1951 (BGBl. I S. 191) in der jeweils geltenden Fassung 

3.6.1 § 1  Abs. 4 Satz 2 Zustimmung zur Entscheidung des Heimarbeits-
ausschusses über die Gleichstellung TMSGAF 

3.6.2 § 1  Abs. 5 Satz 1 Entscheidung über die Gleichstellung ohne Heimar-
beitsausschuss TMSGAF 

3.6.3 § 3 Abs. 2 Aufsicht über die Durchführung des Heimarbeitsge-
setzes  TLV 

3.6.4 § 6  Satz 2 Entgegennahme von Abschriften  TLV 

3.6.5 § 7 Entgegennahme von Mitteilungen über die erstma-
lige Beschäftigung von Personen mit Heimarbeit  TLV 

3.6.6 § 9  Abs. 2 Genehmigung von Entgelt- oder Arbeitszetteln an-
stelle von Entgeltbüchern TLV 

3.6.7  Abs. 3  Satz 2 Verlangen der Vorlage von Entgeltbelegen TLV 

3.6.8 § 10  Satz 2 Anordnung von erforderlichen Maßnahmen zur Ver-
meidung unnötiger Zeitversäumnis TLV 

3.6.9 § 11  Abs. 2  Satz 5 Zustimmung zur Verteilung von Heimarbeit durch 
Entscheidung des Heimarbeitsausschusses und 
Bestimmung der Stelle zur Veröffentlichung TMSGAF 

3.6.10 § 14  Abs. 2 Gewerbeaufsichtsamt im Sinne des Heimarbeitsge-
setzes TLV 

3.6.11 § 15 Gewerbeaufsichtsamt im Sinne des Heimarbeitsge-
setzes TLV 

3.6.12 § 16a Anordnung von Maßnahmen zur Durchsetzung der 
aufgrund des Heimarbeitsgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen als Gewerbeaufsichtsamt, 
Wahrnehmung der Aufsichtsbefugnisse nach 
§ 139b der Gewerbeordnung als Gewerbeauf-
sichtsamt TLV 

3.6.13 § 19  Abs. 2 Satz 1 und 4 Zustimmung zu bindenden Festsetzungen  des 
Heimarbeitsausschusses von Entgelten und sonsti-
gen Vertragsbedingungen und Bestimmung der 
Stelle zur Veröffentlichung TMSGAF 
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3.6.14 § 19  Abs. 3 Satz 3 Billigung eines Vergleichs TLV 

3.6.15 § 22  Abs. 3  Errichtung von Entgeltausschüssen TMSGAF 

3.6.16 § 23  Abs. 1 in Verbindung 
mit Abs. 3, auch in Verbin-
dung mit § 5 Abs. 1 Satz 1 

 
 
Überwachung der Entgelte und sonstigen Vertrags-
bedingungen nach den §§ 17 bis 19, 21 und 22 TLV 

3.6.17 § 24  Satz 1 und 2 sowie 
§ 26 Abs. 1 und 2 Satz 1 

 
Aufforderung zur Nachzahlung des Minderbetrags 
und Vorlage des Zahlungsnachweises TLV 

3.6.18 § 25  Satz 1 sowie 
§ 26  Abs. 1 und 2 Satz 1 

 
Gerichtliche Geltendmachung des Anspruchs auf 
Nachzahlung des Minderbetrags an den Berechtig-
ten TLV 

3.6.19 § 28  Abs. 1 Verlangen von Auskünften und der Vorlage über 
alle die Entgelte berührenden Fragen und zur Vor-
lage weiterer Belege und Unterlagen sowie Durch-
führung von Erhebungen über Arbeitszeiten für ein-
zelne Arbeitsstücke TLV 

3.6.20 § 30 Verbot der Aus- und Weitergabe von Heimarbeit TLV 

3.6.21 § 32  Abs. 1 und 2 und 
§ 32a 

 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV 

 

3.7 Kinderarbeitsschutzverordnung vom 23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508) in der jeweils geltenden Fas-
sung 

3.7.1 § 3 Feststellung der Zulässigkeit der Beschäftigung 
nach § 2 TLV 

 

4 Sonstiges Arbeitsschutzrecht 

4.1 Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
vom 12. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1885) in der jeweils geltenden Fassung 

4.1.1 § 7  Abs. 2 Zulassung der Bestellung einer anderen Fachkraft 
mit entsprechenden Fachkenntnissen anstelle ei-
nes Sicherheitsingenieurs  TLV/TLUBN 

4.1.2 § 12 Anordnung von Maßnahmen TLV/TLUBN 

4.1.3 § 13  Abs. 1  Satz 1 und  
 Abs. 2 

 
Ausübung der Auskunfts- sowie der Betretungs- 
und Besichtigungsrechte TLV/TLUBN 

4.1.4 § 18 Gewährung von Ausnahmen bei der Bestellung von  

a)  Fachkräften für Arbeitssicherheit TLV/TLUBN 

b)  Betriebsärzten TLV 

4.1.5 § 20 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV/TLUBN 
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4.2 Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623) in der jeweils geltenden 

Fassung 

4.2.1 § 3  Abs. 1  Satz 3 Äußerung bei Gefahr einer Berufskrankheit TLV 

4.2.2 § 4  Abs. 1 Mitwirkung bei der Feststellung von Berufskrank-
heiten und von Krankheiten, die nach § 9 Abs. 2 
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch wie Berufs-
krankheiten anzuerkennen sind TLV 

4.2.3  Abs. 2 Entgegennahme der Unterrichtung über die Einlei-
tung eines Feststellungsverfahrens und Mitwirkung 
im Rahmen der Beteiligung am Feststellungsver-
fahren TLV 

4.2.4  Abs. 3 Entgegennahme der Ergebnisse und Möglichkeit 
zum Vorschlag ergänzender Beweiserhebungen TLV 

4.2.5  Abs. 4 Erstellung von Zusammenhangsgutachten, Unter-
suchung oder Beauftragung einer Untersuchung 
zur Vorbereitung dieses Gutachtens TLV 

4.2.6 § 5  Abs. 1 Anforderung der Gebühr für die Erstellung eines Zu-
sammenhangsgutachtens TLV 

 

4.3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch– Gesetzliche Krankenversicherung – 

4.3.1 § 20c  Abs. 1 Satz 3 Entgegennahme der Mitteilungen von berufsbe-
dingten gesundheitlichen Gefährdungen oder Be-
rufskrankheiten TLV 

 

4.4 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch– Gesetzliche Unfallversicherung – 

4.4.1 § 9  Abs. 7 Entgegennahme der Unterrichtung über den Aus-
gang des Berufskrankheitenverfahrens bei Abwei-
chung der Entscheidung von der gutachterlichen 
Stellungnahme  TLV 

4.4.2 § 15  Abs. 4  Satz 3 Genehmigung von Unfallverhütungsvorschriften ei-
nes Unfallversicherungsträgers unter Aufsicht des 
Landes im Benehmen mit dem zuständigen Bun-
desministerium TMSGAF 

4.4.3 § 20  Abs. 1a Entgegennahme und Verarbeitung der Informatio-
nen über durchgeführte Betriebsbesichtigungen 
und deren Ergebnisse von den Unfallversiche-
rungsträgern TLV 

4.4.4 § 23  Abs. 4 Beteiligung bei der Ausbildung von Fachkräften für 
Arbeitssicherheit und von Sicherheitsbeauftragten TLV/TLUBN 

4.4.5 § 25  Abs. 2  Satz 2 Entgegennahme und Weiterleitung der Berichte der 
landesunmittelbaren Unfallversicherungsträger TMSGAF 

4.4.6 § 193 Abs. 7  Satz 1 Entgegennahme der Durchschriften von Unfallan-
zeigen, soweit keine Zuständigkeit nach Num-
mer 4.4.7 besteht  TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
4.4.7   Satz 2 Entgegennahme der Durchschriften von Unfallan-

zeigen, von Unternehmen, die der bergbehördli-
chen Aufsicht unterstehen TLUBN 

4.4.8   Satz 3 Entgegennahme der Durchschriften von Berufs-
krankheitenanzeigen TLV 

4.4.9   Satz 4 Übersendung der Durchschriften von Berufskrank-
heitenanzeigen an den Unfallversicherungsträger TLV 

4.4.10 § 206 Abs. 2  Satz 2 Genehmigung der Verarbeitung von Daten für For-
schungsvorhaben und Anhörung des Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und der Landesärzte-
kammer  TMSGAF 

Teil B  Technischer Verbraucherschutz (Produktsicherheits-, Medizinprodukte- und Spreng-
stoffrecht einschließlich Marktüberwachung) 

 

Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
5 Produktsicherheit 

5.1 Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 
über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 
2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 
vom 25.6.2019, S. 1; L 2024/90589 vom 1.10.2024) in der jeweils geltenden Fassung 

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung von Marktüberwachungsaufgaben beschränkt sich auf 
Produkte im Anwendungsbereich des Artikels 2 in Verbindung mit den in Anhang I Nr. 4, 11, 12, 
19, 29, 37, 45 bis 48, 52 bis 54, 57, 62, 63, 65 und 66 der Verordnung (EU) 2019/1020 angeführten 
folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften jeweils in der jeweils geltenden Fassung: 
- Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen (ABl. 147 vom 9.6.1975, S. 40; L 220 vom 
20.8.1975, S. 22; L 188 vom 13.7.2016, S. 29) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998 über 
In-vitro-Diagnostika (ABl. L 331 vom 7.12.1998, S. 1; L 74 vom 19.3.1999, S. 32; L 124 vom 
25.5.2000, S. 66) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräusch- 
emissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen (ABl. 
L 162 vom 3.7.2000, S. 1; L 311 vom 12.12.2000, S. 50; L 165 vom 17.6.2006, S. 35; 
L, 2024/90290, 8.5.2024) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 
Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24; L 76 
vom 16.3.2007, S. 35) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 über 
die Sicherheit von Spielzeug (ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1; L 33 vom 31.12.2013, S. 92) 
in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2010/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 2010 über 
ortsbewegliche Druckgeräte und zur Aufhebung der Richtlinien des Rates 76/767/EWG, 
84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG und 1999/36/EG (ABl. L 165 vom 30.6.2010, S. 1) 
in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2013/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung pyrotech-
nischer Gegenstände auf dem Markt (ABl. L 178 vom 28.6.2013, S. 27; L 94 vom 18.3.2021, 
S. 7) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2013/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 
über Sportboote und Wassermotorräder und zur Aufhebung der Richtlinie 94/25/EG (ABl. 
L 354 vom 28.12.2013, S. 90; L 297 vom 13.11.2015, S. 9) in der jeweils geltenden Fassung, 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
- Richtlinie 2014/28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung auf 
dem Markt und die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile Zwecke (ABl. L 96 vom 29.3.2014, 
S. 1) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2014/29/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung einfa-
cher Druckbehälter auf dem Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 45) in der jeweils geltenden 
Fassung, 

- Richtlinie 2014/33/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge und Sicherheits-
bauteile für Aufzüge (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 251) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsys-
teme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. L 96 
vom 29.3.2014, S. 309) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 
zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektri-
scher Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem 
Markt (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 357) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von 
Druckgeräten auf dem Markt (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 164; L 157 vom 23.6.2015, 
S. 112) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 
über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des 
Rates (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 51) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 
über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2009/142/EG (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 99) in der jeweils geltenden Fassung, 

- Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 
über Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 
178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 
90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1; L 117 vom 3.5.2019, 
S. 9; L 334 vom 27.12.2019, S. 165; L 241 vom 8.7.2021, S. 7) in der jeweils geltenden Fas-
sung und 

- Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 
über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 
2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176; L 117 vom 3.5.2019, S. 11; 
L 334 vom 27.12.2019, S. 167; L 233 vom 1.7.2021, S. 9) in der jeweils geltenden Fassung. 

5.1.1 Artikel 4  Abs. 3 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren, Entge-
gennahme von Unterrichtungen, Verlangen zur 
Übermittlung von Informationen und Unterlagen, 
Aufforderung zu Maßnahmen TLV 

5.1.2 Artikel 7 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren, Aufforde-
rung zur Zusammenarbeit TLV 

5.1.3 Artikel 9 Vereinbarung und Durchführung gemeinsamer Tä-
tigkeiten zur Förderung der Konformität TLV 

5.1.4 Artikel 12 Teilnahme an Peer Reviews TLV 

5.1.5 Artikel 15 Verlangen der Erstattung von Kosten, soweit dazu 
eine Ermächtigung besteht TLV 

5.1.6 Artikel 16 Ergreifung von Marktüberwachungsmaßnahmen, 
Aufforderung zur Ergreifung von Korrekturmaßnah-
men TLV 

5.1.7 Artikel 19 Abs. 1 Entscheidung über Maßnahmen bei Produkten mit 
ernstem Risiko und entsprechende Unterrichtung  TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
5.1.8 Artikel 20 Übermittlung von Informationen mittels des Informa-

tions- und Kommunikationssystems ICSMS und des 
Informationsaustauschsystems Safety Gate TLV 

5.1.9 Artikel 22 bis 24 Wahrnehmung und Entscheidung über die mit Amts-
hilfe in Zusammenhang stehenden Aufgaben TLV 

5.1.10 Artikel 25 bis 28  Zusammenarbeit mit Zollbehörden  TLV 

5.1.11 Artikel 34 Abs. 4 und 5 Eingabe der Angaben und Informationen in das In-
formations- und Kommunikationssystem ICSMS TLV 

  

5.2 Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über 
die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parla-
ments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. L 135 vom 23.5.2023, S. 1; 
L, 2023/90192, 19.12.2023) in der jeweils geltenden Fassung 

5.2.1 Artikel 15 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsakteuren, Verlan-
gen zur Übermittlung von Informationen, Entschei-
dung über Aufforderung zu regelmäßigen Fort-
schrittsberichten und über den Abschluss von Kor-
rekturmaßnahmen TLV 

5.2.2 Artikel 16  Abs. 2
 Unterabs. 2 

 
Verlangen von Nachweisen TLV 

5.2.3 Artikel 22  Abs. 12 Zusammenarbeit mit Anbietern von Online-Markt-
plätzen TLV 

5.2.4 Artikel 23 Ergreifen von Marktüberwachungsmaßnahmen TLV 

5.2.5 Artikel 31 Vereinbarung und Durchführung gemeinsamer Tä-
tigkeiten TLV 

5.2.6 Artikel 32 Durchführung gleichzeitig koordinierter Kontrollmaß-
nahmen TLV 

 

5.3 Produktsicherheitsgesetz vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3147) in der jeweils geltenden Fas-
sung 

5.3.1 § 4 Abs. 3 Satz 1 Unterrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin TLV 

5.3.2 § 5  Abs. 3 Satz 1 Unterrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin TLV  

5.3.3 § 6  Abs. 4 Entgegennahme von Unterrichtungen, Unterrichtung 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin TLV 

5.3.4 § 9  Abs. 4 Anforderung von Informationen TLV 

5.3.5 § 25 Wahrnehmung von Marktüberwachungsaufgaben 
nach § 25 sowie nach den auf § 8 beruhenden 
Rechtsverordnungen, soweit nach § 25 Abs. 1 Satz 
2 keine andere Behörde für die Durchführung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes zuständig ist TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
5.3.6 § 26 Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Arbeits-

schutz und Arbeitsmedizin TLV 

5.3.7 § 28 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, 
soweit nach § 25 Abs. 1 Satz 2 keine andere Be-
hörde für die Durchführung der Bestimmungen die-
ses Gesetzes zuständig ist TLV 

 

5.4  Rechtsverordnungen aufgrund des § 8 ProdSG 

5.4.1 

 

Marktüberwachungsaufgaben sowie Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten für die fol-
genden Verordnungen: 
a) Erste Verordnung zum Produktsicherheitsge-

setz – Verordnung über elektrische Betriebsmit-
tel vom 17. März 2016 (BGBl. I S. 502) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

b) Zweite Verordnung zum Produktsicherheitsge-
setz – Verordnung über die Sicherheit von 
Spielzeug vom 7. Juli 2011 (BGBl. I S. 1350, 
1470) in der jeweils geltenden Fassung, 

c) Sechste Verordnung zum Produktsicherheits-
gesetz – Verordnung über einfache Druckbe-
hälter vom 6. April 2016 (BGBl. I S. 597) in der 
jeweils geltenden Fassung, 

d) Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsge-
setz - Maschinenverordnung vom 12. Mai 1993 
(BGBl. I S. 704) in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

e) Zehnte Verordnung zum Produktsicherheitsge-
setz - Verordnung über Sportboote und Was-
sermotorräder vom 29. November 2016 (BGBl. 
I S. 2668) in der jeweils geltenden Fassung, 

f) Elfte Verordnung zum Produktsicherheitsge-
setz - Explosionsschutzprodukteverordnung 
vom 6. Januar 2016 (BGBl. I S. 39) in der je-
weils geltenden Fassung, 

g) Zwölfte Verordnung zum Produktsicherheitsge-
setz - Aufzugsverordnung vom 6. April 2016 
(BGBl. I S. 605) in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

h) Dreizehnte Verordnung zum Produktsicher-
heitsgesetz - Aerosolpackungsverordnung vom 
27. September 2002 (BGBl. I S. 3777, 3805) in 
der jeweils geltenden Fassung, 

i) Vierzehnte Verordnung zum Produktsicher-
heitsgesetz - Druckgeräteverordnung vom 
13. Mai 2015 (BGBl. I S. 692) in der jeweils gel-
tenden Fassung und 

j) Fünfzehnte Verordnung über das Verbot der 
Einfuhr, des Inverkehrbringens und des Bereit-
stellens von Himmelslaternen auf dem Markt 
vom 10. Januar 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 6) in der 
jeweils geltenden Fassung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
5.5 Marktüberwachungsgesetz (MüG) vom 9. Juni 2021 (BGBl. I S. 1723) in der jeweils geltenden 

Fassung 

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung von Marktüberwachungsaufgaben nach § 1 Abs. 1 MüG 
beschränkt sich auf Produkte im Anwendungsbereich des Artikels 2 in Verbindung mit den in An-
hang I Nr. 4, 11, 12, 19, 29, 37, 45 bis 48, 52 bis 54, 57, 62, 63, 65 und 66 der Verordnung (EU) 
2019/1020 angeführten und in der laufenden Nummer 5.1 genannten Harmonisierungsrechtsvor-
schriften. 

5.5.1 § 4  Abs. 2 Marktüberwachungsbehörde im Bereich des Fern-
absatzes und Beschwerden TLV 

5.5.2  Abs. 5  Entscheidung über die Vernichtung eines Produkts 
nach Artikel 28 Abs. 4 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2019/1020 TLV 

5.5.3  Abs. 5 Entscheidung über die Vernichtung eines Produkts TLV 

5.5.4 § 6 Abs. 1 und 2 Erstellung von Marktüberwachungsstrategien und 
deren Übermittlung an die Bundesnetzagentur TMSGAF 

5.5.5 § 7 Wahrnehmung der Befugnisse TLV 

5.5.6 § 8 Wahrnehmung von Marktüberwachungsaufgaben TLV 

5.5.7 § 16 Abs. 1 bis 2 Datenübermittlung an das ICSMS TLV 

5.5.8 § 17 Unterrichtung und Entgegennahme der Unterrich-
tung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin zu Maßnahmen nach § 17 Abs. 2 
Satz 1 TLV 

5.5.9 § 18 Unterrichtung und Entgegennahme der Unterrich-
tung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin von Informationen über das Informati-
onsaustauschsystem Safety Gate zu Maßnahmen 
oder beabsichtigten Maßnahmen nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 TLV 

5.5.10 § 19  Abs. 2 und 5 Information der Öffentlichkeit TLV 

5.5.11 § 21 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV 

 

5.6 Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2019 
über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig 
in Verkehr gebracht worden sind und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 764/2008 (ABl. L 
91 vom 29.3.2019, S.1) in der jeweils geltenden Fassung 

Die Zuständigkeit für die Wahrnehmung von Marktüberwachungsaufgaben beschränkt sich auf 
Produkte im Anwendungsbereich des Produktsicherheitsgesetzes und des Mess- und Eichgeset-
zes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2722 -2723-) in der jeweils geltenden Fassung. 

5.6.1 Artikel 5 Bewertung von Waren TLV 

5.6.2 Artikel 6 Aussetzung des Marktzugangs,  TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
5.7 Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2016 

über persönliche Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates 
(ABl. L 81 vom 31.03.2016, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung 

5.7.1 Artikel 8  Abs. 9 Satz 2 
 und Abs. 10  

 
Entgegennahme von Unterrichtungen der Herstel-
ler, Verlangen der Zurverfügungstellung von Infor-
mationen und Unterlagen  TLV 

5.7.2 Artikel 9 Abs. 2 Satz 2  
 Buchst. b 
 

 
Verlangen der Aushändigung von Informationen und 
Unterlagen sowie deren Entgegennahme vom Be-
vollmächtigten  TLV 

5.7.3 Artikel 10 Abs. 2 Unterabs. 2 
Satz 2 und Abs. 7 Satz 2 

 
Entgegennahme von Unterrichtungen der Einführer  TLV 

5.7.4 Artikel 11 Abs. 2 Unterabs. 2 
Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 

 
Entgegennahme von Unterrichtungen der Händler  TLV 

5.7.5 Artikel 13  Satz 1 Verlangen der Benennung der Wirtschaftsakteure TLV 

5.7.6 Artikel 30  Abs. 2 Verlangen der Zurverfügungstellung von Akten TLV 

5.7.7 Artikel 34  Abs. 1  
 Buchst. c 

 
Übermittlung eines Auskunftsersuchens über die 
Konformitätsbewertungstätigkeiten TLV 

5.7.8 Artikel 38 Vollzugsaufgaben TLV 

 

5.8 PSA-Durchführungsgesetz vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 473 -475-) in der jeweils geltenden 
Fassung 

5.8.1 § 2  Satz 1 Stichprobenartige Kontrollen TLV 

5.8.2 § 3 Unterrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin TLV 

5.8.3 § 4 Veranlassung von Maßnahmen, Unterrichtung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin TLV 

5.8.4 § 5 Unterrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin TLV 

5.8.5 § 8 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV 

 

5.9 Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2016 
über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2009/142/EG (ABl. L 81 vom 31.03.2016, S. 99) in der jeweils geltenden Fassung 

5.9.1 Artikel 7  Abs. 8 Satz 2 
 und Abs. 9 

 
Entgegennahme von Unterrichtungen der Herstel-
ler, Verlangen der Zurverfügungstellung von Infor-
mationen und Unterlagen sowie zur Kooperation TLV 

5.9.2 Artikel 8  Abs. 2 Satz 2  
 Buchst. b 

 
Verlangen der Aushändigung von Informationen und 
Unterlagen sowie deren Entgegennahme vom Be-
vollmächtigten TLV  
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
5.9.3 Artikel 9 Abs. 2 Unterabs. 3 

Satz 2 und Abs. 7 Satz 2 
 
Entgegennahme von Unterrichtungen der Einführer  TLV  

5.9.4 Artikel 10 Abs. 2 Unterabs. 3 
Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 

 
Entgegennahme von Unterrichtungen der Händler  TLV 

5.9.5 Artikel 12  Satz 1 Verlangen der Benennung der Wirtschaftsakteure TLV 

5.9.6 Artikel 29 Verlangen der Zurverfügungstellung von Akten TLV 

5.9.7 Artikel 33  Abs. 1  
 Buchst. c 

 
Ersuchen von Auskünften TLV 

5.9.8 Artikel 37 Vollzugaufgaben  TLV 

 

5.10 Gasgerätedurchführungsgesetz vom 18. April 2019 (BGBl. I S. 473) in der jeweils geltenden Fas-
sung 

5.10.1 § 2  Satz 1 Stichprobenartige Kontrollen TLV 

5.10.2 § 3 Unterrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin TLV 

5.10.3 § 4 Veranlassung von Maßnahmen, Unterrichtung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  TLV 

5.10.4 § 5 Unterrichtung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin TLV 

5.10.5 § 8 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV 

 

5.11 Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 
über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates (ABl. L 165 vom 29.6.2023, S. 1; L 169 vom 
4.7.2023, S. 35) in der jeweils geltenden Fassung 
Anwendbar: ab 14. Januar 2027 

5.11.1 Artikel 3  Nr. 31 Marktüberwachungsbehörde  TLV 

5.11.2 Artikel 10  Abs. 3 Satz 2 
 und Abs. 10  

 
Verlangen der Zurverfügungstellung von Informatio-
nen und Unterlagen TLV 

5.11.3 Artikel 11  Abs. 3 Satz 2 
 und Abs. 10 

 
Verlangen der Zurverfügungstellung von Informatio-
nen und Unterlagen TLV 

5.11.4 Artikel 12  Abs. 2 Satz 2 
 Buchst. b 

 
Verlangen der Zurverfügungstellung von Informatio-
nen und Unterlagen TLV 

5.11.5 Artikel 13  Abs. 2 Unter-
abs. 2 Satz 2, Abs. 8 und 9 

 
Entgegennahme der Unterrichtung, Verlangen der 
Zurverfügungstellung von Informationen und Unter-
lagen, Zusammenarbeit mit Einführern TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
5.11.6 Artikel 14  Abs. 2 Unter-

abs. 2 Satz 2, Abs. 7 und 8 
 
Entgegennahme der Unterrichtung, Verlangen der 
Zurverfügungstellung von Informationen und Unter-
lagen, Zusammenarbeit mit Einführern TLV 

5.11.7 Artikel 15  Abs. 3 Satz 2 
 und Abs. 6 

 
Entgegennahme der Unterrichtung, Verlangen der 
Zurverfügungstellung von Informationen und Unter-
lagen, Zusammenarbeit mit Händlern TLV 

5.11.8 Artikel 16  Abs. 3 Satz 2 
 und Abs. 6 

 
Entgegennahme der Unterrichtung, Verlangen der 
Zurverfügungstellung von Informationen und Unter-
lagen, Zusammenarbeit mit Händlern TLV 

5.11.9 Artikel 19  Abs. 1 Verlangen der Benennung der Wirtschaftsakteure TLV 

5.11.10 Artikel 36  Abs. 2 Verlangen der Zurverfügungstellung von Akten TLV 

5.11.11 Artikel 40  Abs. 1  
 Buchst. c 

 
Ersuchen von Auskünften TLV 

5.11.12 Artikel 43 Vollzugsaufgaben TLV 

 

6 Medizinprodukterecht 

6.1 Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über 
Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der Richtlinien 90/385/EWG und 
93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1; L 117 vom 3.5.2019, S. 9; L 334 vom 
27.12.2019, S. 165; L 241 vom 8.7.2021, S. 7) in der jeweils geltenden Fassung: 
Zuständigkeiten siehe laufende Nummer 6.3  

6.2 Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über 
In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 
2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176; L 117 vom 3.5.2019, S. 11; 
L 334 vom 27.12.2019, S. 167; L 233 vom 1.7.2021, S. 9) in der jeweils geltenden Fassung: 
Zuständigkeiten siehe laufende Nummer 6.3  

6.3 Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz (MPDG) vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 960) in der 
jeweils geltenden Fassung 

6.3.1 § 4 Abs. 1 und 2 Entgegennahme von Anzeigen vor Aufnahme der 
Tätigkeit über das Deutsche Medizinprodukteinfor-
mations- und Datenbanksystem TLV 

6.3.2 § 4 Abs. 3 Entgegennahme von Änderungen anzeigepflichtiger 
Angaben von Betrieben und Einrichtungen über das 
Deutsche Medizinprodukteinformations- und Daten-
banksystem TLV 

6.3.3 § 5  Abs. 1 und 2 Entgegennahme der Unterlagen  TLV 

6.3.4 § 6  Abs.  2  Satz 1, 
 Abs. 3 

 
Antragstellung auf Entscheidung bei der Bundes-
oberbehörde  TLV 

6.3.5  Abs.  5 Übermittlung der Entscheidungen an das Deutsche 
Medizinprodukteinformations- und Datenbanksys-
tem TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
6.3.6 § 9  Abs. 1  Satz 3 Verlangen einer Dokumentation nach § 9 Abs. 1 

Satz 1 TLV 

6.3.7 § 10  Ausstellung von Freiverkaufszertifikaten  TLV 

6.3.8 § 41  Abs.  5 Entgegennahme von Stellungnahmen der Ethik-
Kommission über das Deutsche Medizinproduktein-
formations- und Datenbanksystem TLV 

6.3.9 § 43  Abs. 3 Entgegennahme von Informationen zu Widerruf 
oder Rücknahme einer zustimmenden Stellung-
nahme durch die zuständige Ethikkommission über 
das Deutsche Medizinprodukteinformations- und 
Datenbanksystem TLV 

6.3.10 § 45  Abs. 6 Entgegennahme von Informationen zu angeordne-
ten Korrekturmaßnahmen durch die zuständige 
Bundesoberbehörde über das Deutsche Medizin-
produkteinformations- und Datenbanksystem TLV  

6.3.11 § 53  Abs. 3 Entgegennahme von Informationen zum Eingang ei-
ner Anzeige einer sonstigen klinischen Prüfung 
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte über ein automatisiertes Verfahren TLV  

6.3.13 § 58  Abs. 3 Entgegennahme der Stellungnahme durch die 
Ethik-Kommission bei wesentlichen Änderungen 
über das Deutsche Medizinprodukteinformations- 
und Datenbanksystem TLV 

6.3.14 § 60  Abs. 4 Entgegennahme des Widerrufs oder der Rück-
nahme einer Stellungnahme durch die Ethik-Kom-
mission über das Deutsche Medizinprodukteinfor-
mations- und Datenbanksystem TLV 

6.3.15 § 64  Abs. 2 Entgegennahme von Mitteilungen durch den 
Sponsor über die vorübergehende Aussetzung oder 
den Abbruch der klinischen Prüfung über das Deut-
sche Medizinprodukteinformations- und Datenbank-
system TLV 

6.3.16 § 65  Abs. 1 Verarbeitung personenbezogener Daten von klini-
schen Prüfungen im Rahmen der Erfüllung der 
Überwachungsaufgabe TLV 

6.3.17 § 66  Abs. 2 Entgegennahme von Unterrichtungen des Sponsors  TLV 

6.3.18 § 67  Entgegennahme von Informationen durch das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte TLV 

6.3.19 § 68  Abs. 1 Überwachung von klinischen Prüfungen, Leistungs-
studien und sonstigen klinischen Prüfungen TLV 

6.3.20  Abs. 3 Erfüllung von Unterrichtungspflichten  TLV 

6.3.21 § 69  Abs. 3 Entgegennahme von Informationen der Bewertung 
und Anordnung der Bundesoberbehörde zu uner-
wünschten Ereignissen und Produktmängeln TLV 

6.3.22 § 71  Abs. 3 Abstimmung mit der Bundesoberbehörde zu Pro-
duktprüfungen oder Überprüfungen der Produkti-
onsverfahren im Betrieb des Herstellers oder des-
sen Unterauftragnehmer TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
6.3.23 § 72  Abs. 3 Unterstützung der Bundesoberbehörde zur Erstel-

lung einer Risikobewertung entsprechend Erforder-
nis TLV 

6.3.24 § 73  Abs. 2  Satz 2 Entgegennahme von Mitteilungen zum Abschluss 
einer Sicherheitskorrekturmaßnahme im Feld  TLV 

6.3.25 § 74  Abs. 1 Entgegennahme der Risikobewertung der Bundes-
oberbehörde; Durchführung der Bewertung nach Ar-
tikel 94 der Verordnung (EU) 2017/745 oder Arti-
kel 89 der Verordnung (EU) 2017/746, Maßnah-
menergreifung nach Artikel 95 der Verordnung (EU) 
2017/745 oder Artikel 90 der Verordnung (EU) 
2017/746 sowie Mitteilung nach Artikel 95 Abs. 4 
Unterabs. 2 der Verordnung (EU) 2017/745 oder Ar-
tikel 90 Abs. 4 Unterabs. 2 der Verordnung (EU) 
2017/746 TLV 

6.3.26  Abs. 2 Wahrnehmung der Befugnisse der in § 74 Abs. 2 ge-
nannten Maßnahmen  TLV 

6.3.27  Abs. 5 Unterrichtung der Bundesoberbehörde über ge-
troffene Maßnahmen, Entgegennahme von Unter-
richtungen über getroffene Maßnahmen der Bun-
desoberbehörde TLV 

6.3.28 § 76  Abs. 1 Abstimmung mit der Bundesoberbehörde TLV 

6.3.29  Abs. 3 Anordnung erforderlicher Maßnahmen TLV 

6.3.30 § 77  Abs.  1 Überwachung von Betrieben, Einrichtungen, 
Sponsoren und Personen TLV 

6.3.31  Abs. 2 Überwachung der medizinprodukterechtlichen Vor-
schriften sowie des Heilmittelwerbegesetzes in der 
Fassung vom 19. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3068) in 
der jeweils geltenden Fassung TLV 

6.3.32  Abs. 3 Überwachung der angeordneten Maßnahmen der 
zuständigen Bundesoberbehörde sowie Überwa-
chung der Sicherheitskorrekturmaßnahmen der 
Hersteller TLV 

6.3.33  Abs. 4 Mitteilung an die Bundesoberbehörde TLV 

6.3.34 § 78  Abs. 1 Wahrnehmung der Befugnis zum Ergreifen von 
Maßnahmen, um Verstöße zu beseitigen und künfti-
gen Verstößen vorzubeugen  TLV 

6.3.35  Abs. 2 Unterrichtung der zuständigen Bundesoberbehörde 
und nach Erfordernis der übrigen zuständigen Be-
hörden über die nach § 78 Abs. 1 angeordneten 
Maßnahmen TLV 

6.3.36  Abs. 3 Maßnahmeneinleitung bei sonstiger Nichtkonformi-
tät nach Artikel 97 der Verordnung (EU) 2017/745 
oder Artikel 92 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
2017/746 TLV 

6.3.37 § 79  Abs. 1 Wahrnehmung der Befugnisse bei der Durchführung 
von Überwachungsmaßnahmen TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
6.3.38 § 81  Nr. 2 Entgegennahme von Informationen bei Verdacht auf 

gefälschte Produkte durch Händler oder Importeure TLV 

6.3.39 § 82  Abs. 2 Treffen von Maßnahmen zu Produktrückrufen oder 
Veranlassung von Rückrufen, sofern nach Artikel 98 
der Verordnung (EU) 2017/745 erforderlich TLV 

6.3.40 § 83  Abs. 3  Satz 1 Prüfen des Sachkenntnisnachweises von Medizin-
produkteberatern TLV 

6.3.41 § 86  Abs. 1  Satz 1 
  Nr. 3 

 
Eingabe und Abruf von Daten und Informationen in 
den in § 86 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 genannten Angele-
genheiten TLV 

6.3.42  Abs. 7  Satz 1 Beantragung personenbezogener Daten im Rah-
men des Vollzugs des Medizinprodukterechts TLV 

6.3.43 § 91  Abs. 1 Sicherstellung von Qualität, Leistung und Sicherheit 
von Produkten im Rahmen besonderer Aufgaben TLV 

6.3.44 §§ 94 und 95 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
sowie Einziehung von Gegenständen TLV 

 

6.4 Rechtsverordnungen aufgrund der §§ 5, 7 und 88 MPDG 

6.4.1 Medizinprodukte-Abgabeverordnung vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1227) in der jeweils geltenden 
Fassung 

6.4.1.1 § 4  Abs. 2 und 3 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV 

 

6.4.2 Medizinprodukte-Betreiberverordnung vom 14. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 38) in der jeweils 
geltenden Fassung 

6.4.2.1 § 8  Abs. 4  Satz 4 Wahrnehmung der Befugnis, die Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach § 5 hinsichtlich der Durchfüh-
rung von Validierung und Leistungsbeurteilung der 
Prozesse bei der vom Betreiber beauftragten Stelle 
zu kontrollieren TLV 

6.4.2.2 § 19 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV 

6.4.2.3 § 21  Abs. 5  Satz 2 Verlangen von Nachweisen TLV 

6.4.2.4 Anlage 2 Nr. 3.2 Beauftragung von Messstellen für Vergleichsmes-
sungen TLV 

 

6.4.3 Medizinprodukte-Anwendermelde- und Informationsverordnung vom 21. April 2021 (BGBl. I 
S. 833) in der jeweils geltenden Fassung 

6.4.3.1 § 12  Abs. 2  Satz 1 Mitteilung von Angaben zur Erreichbarkeit außer-
halb der üblichen Dienstzeiten an die zuständigen 
Bundesoberbehörden TMSGAF 

6.4.3.2 § 14  Satz 3 Teilnahme an den Routinesitzungen mit der zustän-
digen Bundesoberbehörde TMSGAF  
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
7 Sprengstoffrecht 

7.1 Sprengstoffgesetz in der Fassung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3518) in der jeweils gel-
tenden Fassung  

7.1.1 § 5a  Abs. 3 Anerkennung des Nachweises, dass Explosivstoffe 
und pyrotechnische Gegenstände für militärische 
oder polizeiliche Zwecke bestimmt sind TLV/TLUBN 

7.1.2 § 5d  Verlangen der Vorlage von Unterlagen  TLV/TLUBN 

7.1.3 § 5e  Abs. 5  Satz 1 Fachaufsicht über die benannte Stelle und Überwa-
chung der benannten Stelle TLV/TLUBN 

7.1.4  Abs. 6 Satz 1 Betreten und Besichtigen der Grundstücke, Ge-
schäfts- und Laborräume TLV/TLUBN 

7.1.5 § 5g  Abs. 4  Anerkennung von Herstellererklärungen TLV/TLUBN 

7.1.6  Abs. 6  Anforderungen an die Verwendung TLV/TLUBN 

7.1.7 § 7  Abs. 1, auch in 
Verbindung mit § 36 

 
Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis TLV/TLUBN 

7.1.8 § 8  Abs. 4 Regelmäßige Überprüfung der Zuverlässigkeit und 
persönlichen Eignung TLV/TLUBN 

7.1.9 § 8a  Abs. 4 Aussetzen einer Entscheidung über den Antrag auf 
Erteilung einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis bis 
zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens TLV/TLUBN 

7.1.10  Abs. 5  Satz 1 Einholen von Erkundigungen im Rahmen einer Zu-
verlässigkeitsprüfung TLV/TLUBN 

7.1.11   Satz 2 Verlangen der Vorlage einer Bescheinigung der zu-
ständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde des 
Heimat-, Herkunfts-, Wohnsitz- oder Aufenthalts-
staats, bei einer Bescheinigung eines fremdsprachi-
gen Staats in beglaubigter Übersetzung TLV/TLUBN 

7.1.12 § 8b  Abs. 1  Satz 4 Einholen einer Stellungnahme der örtlichen Polizei-
dienststelle TLV/TLUBN 

7.1.13  Abs. 2  Satz 1 Verlangen der Vorlage eines Gutachtens über eine 
amts- oder fachärztliche oder fachpsychologische 
Untersuchung in Zweifelsfällen  TLV/TLUBN 

7.1.14 § 9  Abs. 1  Satz 1 
   Nr. 2 

 
Abnahme einer Fachkundeprüfung TLV/TLUBN 

7.1.15 § 11  Satz 2 Fristverlängerung aus besonderen Gründen TLV/TLUBN 

7.1.16 § 12 Entgegennahme der Anzeige über die Fortsetzung 
des Betriebs nach dem Tod des Inhabers der Er-
laubnis und Entscheidung über die Untersagung der 
Fortsetzung des Betriebs TLV/TLUBN 

7.1.17 § 14 Entgegennahme der Anzeigen  

a) über den Vertrieb pyrotechnischer Gegenstände 
der Kategorien 1 und 2 an Endverbraucher  GewB 

b)  soweit nicht von Buchstabe a erfasst TLV/TLUBN 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
7.1.18 § 15  Abs. 1  Satz 2, 

auch in Verbindung mit 
§ 28 

 
 
Verlangen der Vorlage von Nachweisen zur Lager- 
und Verträglichkeitsgruppenzuordnung TLV/TLUBN 

7.1.19 § 15  Abs. 6  Satz 1 
und Abs. 7 Nr. 1 in Verbin-
dung mit § 15a 

 
 
Entscheidung über die Erteilung einer Genehmi-
gung des Verbringens von Explosivstoffen TLV/TLUBN 

7.1.20 § 16  Abs. 1  Satz 3 
und  4, auch in Verbindung 
mit § 28  

 
 
Verlangen der Einsichtsgewährung in das Verzeich-
nis nach § 16 Abs. 1 Satz 1, Übernahme des Ver-
zeichnisses bei Einstellung eines Betriebs TLV/TLUBN 

7.1.21 § 16c  Abs. 3 Satz 2 
  und 4 

 
Verlangen der Einsichtsgewährung in das Verzeich-
nis pyrotechnischer Gegenstände, Übernahme des 
Verzeichnisses bei Einstellung eines Betriebs TLV/TLUBN 

7.1.22 § 16d Abs. 2  Nr. 2 Verlangen der Vorlage aller erforderlichen Informa-
tionen und Unterlagen TLV/TLUBN 

7.1.23 § 16e Satz 3 Entgegennahme der Unterrichtung über die Nicht-
konformität und die bereits ergriffenen Maßnahmen TLV/TLUBN 

7.1.24 § 16g Abs. 2 Satz 2 Verlangen der Einsichtnahme in technische Unterla-
gen  TLV/TLUBN 

7.1.25 § 16h Abs. 2 Satz 3 Entgegennahme der Unterrichtung über die Nicht-
konformität und die ergriffenen Maßnahmen TLV/TLUBN 

7.1.26 § 16i  Abs. 4 Satz 3 Entgegennahme der Unterrichtung über Produkt-
mängel und die ergriffenen Maßnahmen TLV/TLUBN 

7.1.27 § 16k Abs. 1 Verlangen der Zurverfügungstellung aller Informati-
onen und Unterlagen, Zusammenarbeit bei Maß-
nahmen zur Abwendung von Gefahren  TLV/TLUBN  

7.1.28  Abs. 2 Aufforderung gegenüber Herstellern und Einführern, 
Prüfungen vorzunehmen oder vornehmen zu las-
sen, ein Verzeichnis der Beschwerden und Rückrufe 
zu führen sowie Händler über Überwachungsmaß-
nahmen zu unterrichten TLV/TLUBN 

7.1.29  Abs. 3 Aufforderung der Zurverfügungstellung von kosten-
losen Stichproben oder Durchführung von Stichpro-
benahmen in Betriebs- oder Geschäftsräumen TLV/TLUBN 

7.1.31  Abs. 4 Aufforderung gegenüber Herstellern und Einführern 
zum Ergreifen von geeigneten, erforderlichen und 
verhältnismäßigen Maßnahmen in einer gesetzten 
Frist oder zur Rücknahme oder zum Rückruf des Ex-
plosivstoffs oder pyrotechnischen Gegenstands TLV/TLUBN 

7.1.32 § 16  Abs. 1 Aufforderung zur Nennung von Wirtschaftakteuren TLV/TLUBN 

7.1.33  Abs. 2  Satz 1 Verlangen der Einsichtnahme in Informationen  TLV/TLUBN 

7.1.34   Satz 2 Übernahme von Informationen bei Einstellung eines 
Betriebs TLV/TLUBN 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
7.1.35 § 17  Abs. 1 bis 3, auch 

in Verbindung mit § 28 
 
Entscheidung über die Erteilung einer Genehmi-
gung zur Errichtung und zum Betrieb von Lagern 
oder wesentlicher Änderungen  TLV/TLUBN 

7.1.36  Abs. 4 und 5 Entscheidung über die Zulassung der Bauart von 
Bauteilen oder Systemen oder deren Versagung TLV/TLUBN 

7.1.37 § 20  Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 8 Abs. 1 und 2 
Nr. 1 sowie den §§ 9 
und  10 

 
 
 
Entscheidung über die Erteilung des Befähigungs-
scheins TLV/TLUBN 

7.1.38 § 21  Abs. 3  Satz 2 Entgegennahme der Unbedenklichkeitsbescheini-
gung TLV/TLUBN 

7.1.39  Abs. 4 Entgegennahme der Mitteilung oder Anzeige TLV/TLUBN 

7.1.40 § 22  Abs. 5, auch in 
Verbindung mit § 28 und 
§ 36 Abs. 4 Nr. 2 

 
 
Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen 
im Einzelfall TLV/TLUBN 

7.1.41 § 23  Satz 1, auch in 
Verbindung mit § 28 

 
Verlangen der Vorlage von Urkunden TLV/TLUBN 

7.1.42 § 26, auch in Verbindung 
mit § 28 

 
Entgegennahme der Anzeige über das Abhanden-
kommen von explosionsgefährlichen Stoffen oder 
einen Unfall beim Umgang oder Verkehr mit explo-
sionsgefährlichen Stoffen TLV 

7.1.43 § 27  Abs. 1 bis 5 Entscheidung über die Erteilung der Erlaubnis zum 
Erwerb von und Umgang mit explosionsgefährlichen 
Stoffen oder die Zulassung einer Ausnahme im Ein-
zelfall im nicht gewerblichen Bereich TLV 

7.1.44 §§ 30 und 31 Abs. 1 und 2 
sowie § 32, auch in Verbin-
dung mit § 36 Abs. 4 Nr. 3 

 
 
Überwachung des Umgangs und des Verkehrs mit 
explosionsgefährlichen Stoffen, Verlangen der Aus-
kunftserteilung und der Vornahme von Handlungen 
zur Überwachung, Anordnungen von Maßnahmen 
im Einzelfall, Sicherstellung explosionsgefährlicher 
Stoffe  

a) im Zusammenhang mit dem Vertrieb von pyro-
technischen Gegenständen der Kategorien 1 
und 2 nach Anlage 3 der Ersten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz an Endverbraucher und 
dem Überlassen dieser Gegenstände an an-
dere GewB 

b) soweit nicht von Buchstabe a erfasst TLV/TLUBN 

7.1.45 § 33 Anordnung von Beschäftigungsverboten TLV/TLUBN 

7.1.46 § 33b Prüfen von explosionsgefährlichen Stoffen und 
Sprengzubehör, Treffen von Entscheidungen über 
notwendige vorläufige Maßnahmen TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
7.1.47 § 33c auch in Verbindung 

mit § 36 
 
Treffen von Entscheidungen über notwendige Maß-
nahmen zum Schutz von Verbraucher und Dritter, 
Übermittlung von Einwänden TLV 

7.1.48 § 33d Entscheidung über Maßnahmen gegenüber Wirt-
schaftsakteuren TLV 

7.1.49 § 34 Entscheidung über die Rücknahme und den Wider-
ruf von Erlaubnis, Zulassung und Befähigungs-
schein TLV/TLUBN 

7.1.50 § 35  Abs. 1 Entgegennahme der Anzeige über den Verlust von 
Urkunden TLV/TLUBN 

7.1.51 § 39a Abs. 1 Unterrichtung der Meldebehörden TLV/TLUBN 

7.1.52  Abs. 2 Entgegennahme von Informationen der Meldebe-
hörden TLV/TLUBN 

7.1.53 § 41  Abs. 1 bis 2 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten diejenige Be-
hörde, der der 
Vollzug der 
Bestimmung 
obliegt, gegen 
die sich die Zu-
widerhandlung 
richtet 

7.1.54 § 43 Einziehung von Gegenständen diejenige Be-
hörde, der der 
Vollzug der 
Bestimmung 
obliegt, gegen 
die sich die Zu-
widerhandlung 
richtet 

7.1.55 § 48  Satz 2 Verlangen der Änderung bereits errichteter oder ge-
nehmigter Sprengstofflager TLV/TLUBN 

 

7.2 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169) 
in der jeweils geltenden Fassung 

7.2.1 § 2  Abs. 5 Entscheidung über die Zulassung größerer Mengen 
im Einzelfall TLV/TLUBN 

7.2.2 § 4  Abs. 2  Satz 2 Verlangen des Nachweises der eingeschränkten 
Fachkunde TLV/TLUBN 

7.2.3 § 19  Abs. 2 Entscheidung über die Bewilligung von Ausnahmen 
von Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften TLV/TLUBN 

7.2.4 § 23  Abs. 3  Satz 1 Entgegennahme der Anzeige für ein Feuerwerk der 
Kategorie 2 in der Zeit vom 2. Januar bis 30. De-
zember sowie der Kategorien 3, 4, P1, P2, T1 
oder T2 ganzjährig TLV 

7.2.5   Satz 3 Entscheidung über einen Verzicht auf die Einhaltung 
der Frist TLV 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
7.2.6  Abs. 7 Entgegennahme der Anzeige der Verwendung pyro-

technischer Effekte auf Tourneen TLV 

7.2.7 § 24  Abs. 1, in Verbin-
dung mit § 20 Abs. 1, § 22 
Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 
oder 2 

 
 
 
Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen TLV 

7.2.8  Abs. 2  Satz 1 Entscheidung über die Anordnung von Abbrennver-
boten pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 
F2 TLV 

7.2.9 § 25  Abs. 2 Entgegennahme der Mitteilung von den Grenzüber-
wachungsbehörden über die Einfuhr von Explosiv-
stoffen sowie die gewerbliche Einfuhr von pyrotech-
nischen Gegenständen  TLV/TLUBN 

7.2.10 § 29  Abs. 2 Nichtanerkennung einer abgelegten Prüfung als 
Nachweis der Fachkunde TLV/TLUBN 

7.2.11 § 30 Abnahme der Prüfung TLV/TLUBN 

7.2.12 § 31  Abs. 2 Anfertigung einer Niederschrift, Unterzeichnung der 
Niederschrift 

 
TLV/TLUBN 

7.2.13 § 31  Abs. 3 Anfertigung eines Zeugnisses und Unterzeichnung 
des Zeugnisses TLV/TLUBN 

7.2.14 § 31  Abs. 4 Bestimmung einer Frist für eine Wiederholungsprü-
fung TLV/TLUBN 

7.2.15 § 32  Abs. 1  Satz 1 Anerkennung von Lehrgängen zur Vermittlung der 
Fachkunde 

 
TMSGAF/ 
TLUBN 

7.2.16  Abs. 5  Satz 2 Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen 
von der Wiederholungsverpflichtung 

 
TLV/TLUBN 

7.2.17 § 34  Abs. 1 Entscheidung über die Zulassung zu einem Lehr-
gang 

 
TLV/TLUBN 

7.2.18 § 36  Abs. 3 Abnahme einer Prüfung TLV/TLUBN 

7.2.19 § 36  Abs. 4 Anfertigung einer Niederschrift, Unterzeichnung der 
Niederschrift 

 
TLV/TLUBN 

7.2.20 § 36  Abs. 5 Anfertigung eines Zeugnisses und Unterzeichnung 
des Zeugnisses 

 
TLV/TLUBN 

7.2.21 § 36  Abs. 6 Abnahme einer Prüfung, Anfertigung einer Nieder-
schrift, Unterzeichnung der Niederschrift, Anferti-
gung Zeugnis und Unterzeichnung des Zeugnisses 

 
 
TLV/TLUBN 

7.2.22 § 40  Abs. 5 Bestätigung des Empfangs von Unterlagen nach 
§ 13 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes 
vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) in der je-
weils geltenden Fassung TLV/TLUBN 

7.2.23 § 40a Abs. 1  Satz 1 Überprüfung, ob zwischen der Qualifikation der An-
zeige erstattenden Person und den geforderten 
Kenntnissen ein wesentlicher Unterschied besteht TLV/TLUBN 
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Lfd. Nr. Bestimmung Verwaltungsaufgabe zuständige 
Behörde 

1 2 3 4 
7.2.24   Satz 2 Unterrichtung der die Anzeige erstattenden Person 

über ihr Wahlrecht nach § 40 Abs. 2 und 3 
 
TLV/TLUBN 

7.2.25 § 41  Abs. 4 Verlangen der Vorlage des Verzeichnisses explosi-
onsgefährlicher Stoffe und Zündmittel mit den Bele-
gen TLV/TLUBN 

7.2.26  Abs. 5a Satz 2 Entgegennahme von Daten einer Kontaktperson, 
die Auskunft zu Explosivstoffen nach Satz 1 geben 
kann TLV/TLUBN 

7.2.27 § 44  Abs. 1 Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen 
im Einzelfall TLV/TLUBN 

7.2.28 § 46 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  

a) nach § 46 Nr. 7 bis 8a bei Zuwiderhandlungen 
gegen die §§ 17, 21 und 22, soweit pyrotechni-
sche Gegenstände der Kategorien 1 und 2 be-
troffen sind GewB 

b) soweit nicht von Buchstabe a erfasst TLV/TLUBN 

 

7.3 Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung vom 10. September 2002 (BGBl. I 
S. 3543) in der jeweils geltenden Fassung 

7.3.1 § 2  Abs. 2  Satz 2 Verlangen von Nachweisen bei Abweichung TLV 

7.3.2 § 3 Entscheidung über die Zulassung von Ausnahmen 
von den Vorschriften des Anhangs zur Zweiten Ver-
ordnung zum Sprengstoffgesetz, Verlangen des 
Nachweises, dass die andere Maßnahme ebenso 
wirksam ist TLV 

7.3.3 § 7 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV 

 

7.4 Dritte Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I S. 783) in der jeweils gel-
tenden Fassung 

7.4.1 § 1  Abs. 1 und 
§ 2 Satz 1 

 
Entgegennahme der Anzeige über beabsichtigte 
Sprengungen oder der Änderungsanzeige TLV/TLUBN 

7.4.2 § 3  Abs. 2 Entscheidung über einen Verzicht auf Erstattung der 
Anzeige oder Einhaltung der Frist im Einzelfall TLV/TLUBN 

7.4.3 § 4 Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten TLV/TLUBN“ 

 
Artikel 2 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
Erfurt, den 16. September 2025 
 

Die Landesregierung 
 
Der Ministerpräsident Die Ministerin für Soziales,  

Gesundheit, Arbeit und Familie 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Erfurt, den 16. September 2025

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident	 Die Ministerin für Soziales,  
	 Gesundheit, Arbeit und Familie

Mario Voigt	 K. Schenk
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Achtzehnte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Finanzamts-Zuständigkeitsverordnung 

Vom 23. September 2025

Aufgrund des § 387 Abs. 2 Satz 1 und 2 der Abgabenord-
nung in der Fassung vom 23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 24) und des § 17 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und 2 des Finanz-
verwaltungsgesetzes in der Fassung vom 4. April  2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), zuletzt geändert durch Artikel 22 des 
Gesetzes vom 2. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387), 
jeweils in Verbindung mit § 1 Nr. 4 und 8 der Thüringer Er-
mächtigungsübertragungsverordnung Finanzverwaltung 
vom 10. September 2024 (GVBl. S. 639), geändert durch 
Verordnung vom 8. Juli 2025 (GVBl. S. 184), verordnet 
das Finanzministerium:

Artikel 1

Die Thüringer Finanzamts-Zuständigkeitsverordnung vom 
2. Juli 1998 (GVBl. S. 255), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 14. November 2024 (GVBl. S. 690), wird wie 
folgt geändert:

1.	 § 6a Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für die gesonderte Feststellung nach § 151 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 bis 4 des Bewertungsgesetzes in der Fas-
sung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I S. 230) in der jeweils 
geltenden Fassung ist das Finanzamt Mühlhausen für 
die Bezirke aller Finanzämter Thüringens zuständig.“

2.	 § 9 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Für die Anordnung und Durchführung von allgemeinen 
Außenprüfungen (Betriebsprüfungen) nach § 193 AO 
und für die Durchführung von Kassen-Nachschauen 
nach § 146b AO ist zuständig: 

das Finanzamt für die Bezirke der Finanzämter

Erfurt Eisenach
Erfurt
Gotha
Ilmenau

Gera Altenburg
Gera

Jena Jena
Pößneck

Mühlhausen Mühlhausen
Sondershausen

Südthüringen Südthüringen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2025 in Kraft. 

Erfurt, den 23. September 2025

Die Finanzministerin

Katja Wolf
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